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M I C H A E L WÖRRLE 

Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens I I I 

Ein hellenistischer Königsbrief aus Telmessos'' 

Unter den im letzten Beitrag zu dieser Serie erwähnten hellenistischen Inschriften, 
die 1974 am Nordhang des Burgberges von Telmessos gefunden und von S A L I H 
K Ü T Ü K in das von ihm geleitete Museum von Fethiye gebracht worden sind, ist auch 
das Taf. 3 vorgestellte Fragment einer sich nach oben verjüngenden Kalksteinstele 
von 11 cm Dicke und ca. 35,5 cm Breite. Der Stein ist oben und unten gebrochen, 
so daß von seiner ursprünglichen Höhe nur 22,5 cm und von dem Text, dessen 
einstige Länge sich audi nicht annähernd abschätzen läßt, lediglich achteinhalb Zei­
len von je etwa 2,2 cm Höhe erhalten geblieben sind. 

Text 
γόμενον κατ' ένιαυτόν αναληφθέντων των 
προσόδων εξ ετών πέντε. Τοΰ χόρτου κ α [ ϊ ] 
των άχυρων παρίεμεν ΰμας μηθέν τελοϋν-

4 τας. Της επισταΰμείας μέχρι μεν ετών δέκα 
ούθείς ύμας παρενοχλήσει, μετά δε ταΰτα 
έπιδέξεσθε κατά τάς αναγκαίας χρείας. 
Τοΰ χειρωναξίου παρεθήσονται οί μεταπορευ-

8 [όμε]νοι τεχνΐται την όροφυλακίαν αίρόμε[νοι] 
[ ca. 10 Β μ]ενος τοΰ εν Φιλωτέ[ραι — ca. 2 Β.~\ 

Übersetzung 

. . . (Ζ. 2) Von der Futter- und der Spreuabgabe befreien w i r euch, so daß ihr nichts 
zu leisten braucht. Was die Einquartierung betrifft, w i r d euch bis zum Ablauf von 
zehn Jahren niemand belästigen, danach werdet ihr bei dringendem Bedarf Unter­
kunft gewähren. Von der Handwerkersteuer werden die zugezogenen Handwerker 
befreit sein, wenn sie den Wachdienst in den Bergen auf sich nehmen . . . 

* Für freundschaftliche Diskussion über verschiedene Probleme der folgenden Abhand­
lung bin ich D. HENNIG und P. HERRMANN dankbar. 
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Kommentar 

Die wenigen noch vorhandenen Zeilen zeigen schon auf den ersten Blick, daß hier 
ein Dokument von erstrangigem historischem Interesse leider fast ganz verloren­
gegangen ist. K la r ist wenigstens noch, daß es sich um einen Brief handelt, und an­
gesichts des Fundortes w i r d man auch nicht bezweifeln, daß der Adressat die Polis 
der Telmessier gewesen ist. Die mit dem Schreiben verliehenen Privilegien lassen 
des weiteren als Verfasser nur jemand in Frage kommen, der über Telmessos ge­
herrscht hat, also einen König oder einen sehr hohen königlichen Funktionär. 

Der nächste Schritt muß auf dem bekanntermaßen gefährlichen und unsicheren 
Weg eines Versuches, das Dokument nach dem Schriftbild zu datieren, gemacht 
werden. Zum Glück kann man sich dabei auf Vergleichsmaterial stützen, das aus 
Telmessos selbst stammt und dem Leser anhand brauchbarer Abbildungen zugäng­
lich ist, so daß der eigene Augenschein Beschreibungen, die doch immer subjektiv 
sind, weithin ersetzen kann. 

Daß der neue Text jünger ist als die Ehreninschrift für Ptolemaios, den Sohn des 
Königs Lysimachos, vom Jahr 240 ( O G I 55; Τ Α Μ I I 1), w i r d man zugeben, wenn 
man die Zeichnung dieser Inschrift in den Τ Α Μ und die Fotos ihrer nach Izmir ge­
langten rechten Seite betrachtet.1 Die Enden der Buchstabenhasten sind dort noch 
mit den leichten Verdickungen markiert, die sich auch schon in der Stele mit dem 
Brief des Ptolemaios I I . vom Jahr 279 finden.2 Deutliche Apices, wie sie das neue 
Fragment aufweist, gibt es zwar bereits in dem Dekret zu Ehren des Leimon, Sohn 
des Antipatros, das die Telmessier in den Jahren 258—256 beschlossen haben dürf­
ten,3 aber daß das Fragment noch jünger sein muß, erweist sich aufgrund einzelner 
Buchstabenformen, z. B. der des Π , das in einer dem Fragment recht ähnlichen 
Gestalt erst im Dekret für Aristeas, Sohn des Kleandros, auftaucht,4 dessen Datie­
rung zwar nicht ganz sicher, aber mit SEGRE um 220 anzunehmen ist. 

Einen noch späteren Ansatz des neuen Textes scheint die Form zu empfehlen, in 
der hier das Α mit teils nach unten gebogener, teils nach unten gebrochener Quer­
haste geschrieben ist, während sie in dem Dokument von 220 noch gerade ist. I n 
dieser Hinsicht, aber auch sonst, besteht Ähnlichkeit zwischen dem Fragment und 
dem Dekret über die Feier des Galatersieges des Eumenes I L vom Jahr 184/3.5 Der 

1 L. ROBERT, BCH 57, 1933, 491 mit Taf. X X X ; M. SEGRE, Clara Rhodos 9, 1938, 187 
Abb. 2. 

2 Chiron 8, 1978, Taf. 2. 
3 SEGRE, a. O. 183 ff. mit Abb. 1 auf S. 185. Zur Datierung vgl. Chiron 8, 1978, 218 f. 

Anm. 85. 
4 SEGRE, At t i del IV congresso di papirologia 1935, 1936, 359-368 mit Abb. S. 361, und 

Clara Rhodos, a.O. 191 Abb. 3. 
5 SEGRE, RFIC 60, 1932, 446-461 mit Abb. S. 448. Auch die bessere Abbildung in Clara 

Rhodos, a. O. 193 Abb. 4, ist nicht sehr deutlich, erlaubt aber doch zusammen mit der Zeich­
nung, die G. JA'COPI, Clara Rhodos 2, 1932, 172 f., seiner Erstedition dieses Textes beigege­
ben hat, eine ziemlich zuverlässige Beurteilung des Schriftbildes. 
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Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. dürfte somit der zeitliche Rahmen sein, in den 
das Schriftbild des Fragmentes sich am ehesten einfügt.6 

Telmessos war 240 von Ptolemaios I I I . als δωρεά an Ptolemaios, den Sohn des 
Diadochen Lysimachos und seiner Tante und Stiefmutter Arsinoe I L , vergeben 
worden.7 Diesem Ptolemaios scheint ein Sohn namens Lysimachos in der Herr­
schaft über Telmessos nachgefolgt zu sein, der für die Zeit um 220 durch das eben 
erwähnte Dekret für Aristeas bezeugt ist. Wie lange dieser Lysimachos Telmessos 
innehatte, wissen w i r nicht, auch nicht, wann und unter welchen Umständen er 
diese Stellung seinem Sohn Ptolemaios übertragen hat, mit dem die telmessische 
<Dynastie> ihr Ende fand. Da die Lysimachiden ihrer δωρεά-Stadt auch sonst ihren 
Wil len durch Briefe kundgemacht haben,8 könnten Lysimachos oder vielleicht eher 
der jüngere Ptolemaios als Verfasser des neuen Fragmentes in Frage kommen. Sie 
stünden mit den darin proklamierten Erleichterungen in der Tradit ion, die der 
erste Ptolemaios von Telmessos gleich bei der Übernahme der Stadt begründet hat,9 

aber es ist doch fraglich, ob sie als δωρεά-Herren überhaupt die Kompetenz hatten, 
der Stadt άνεπισταθμεία zu verleihen. I n dem aus den Jahren um 200 stammenden 
Dossier über die Rechtsstellung der Dörfer, die die palästinische δωρεά des Ptole­
maios, Sohn des Thraseas, bildeten, erbittet nämlich der δωρεά-Inhaber die Be­
freiung seiner Dörfer von der Einquartierung beim König, Antiochos I I I . , und es 
ist der König, der — mit τά παρ' ημών έπισταλέντα — dieses Privileg gewährt,10 nicht 
anders als Antiochos I . oder I L dem Zeus von Baitokaike die vorher als δωρεά eines 
Demetrios verwendete Korne von Baitokaike als άνεπίσταθμος geschenkt hatte.11 

Wenn die Rechtsstellung seiner beiden Nachkommen noch der entsprach, die der 
ältere Ptolemaios um 240 in Telmessos innegehabt hatte, ist es andererseits aber 
auch fraglich, ob die Könige Ptolemaios I V . oder V . in direkte Verhandlungen mi t 
der Stadt Telmessos getreten sind und unmittelbar an sie ein Schreiben wie das in 
unserem Fragment erkennbare gerichtet haben. I n dem Dokument von 240 hat der 

6 Über die für diese Zeit typischen Buchstabenformen ist viel diskutiert worden, wobei 
die Ausführung von Α und Π besondere Beachtung gefunden hat: Vgl. etwa M. HOLLEAUX, 
Etudes d'epigraphie et d'histoire grecques 11,1938,76-81; L. ROBERT, Nouvelles inscrip­
tions de Sardes 1,1964, 10f.; P. HERRMANN, MDAI(I ) 15, 1965, 74f.; Anadolu 9,1965, 
48 f.; R. E. ALLEN, ABSA 66, 1971, 7; L. MORETTI, RFIC 104, 1976, 187, und die in diesen 
Untersuchungen genannte Literatur. 

7 Dazu und zum Folgenden Chiron 8, 1978,218-225, mit den Hinweisen auf Quellen 
und Literatur. 

8 Vgl. die Einleitung des Aristeas-Dekretes: εκκλησίας κυρίας γενομένης και γράψαντος 
Λυσιμάχου την προγεγραμμένην έπιστολήν εδοξε Τελμεσσέων τήι πόλει. Der Brief selbst 
ist leider auf der oben gebrochenen Stele nicht mehr erhalten. 

8 Τ Α Μ I I 1 (OGI 55). 
10 Y. H . LANDAU, IEJ 16, 1966, 54 ff., besonders 59 f. Z. 20-33, dazu J. u. L. ROBERT, 

BE 1970, 627, in: REG 83, 472 f. 
11 IGLS 4028 mit der im Kommentar genannten Literatur. 
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Lysimachide als δωρεά-Herr von sich aus Steuererleichterungen für landwirtschaft­
liche Produkte ausgesprochen, die der i n dem Fragment enthaltenen Atelie für χόρτος 
und άχυρα so nahestehen, daß man nicht recht einsieht, warum diese nun über den 
δωρεά-Herrn hinweg direkt vom König erlassen worden sein soll. 

Sicherheit ist hier bei der Lückenhaftigkeit unseres Wissens natürlich nicht zu 
gewinnen, aber man hat doch den Eindruck, daß das Fragment einen gegenüber 240 
veränderten Status von Telmessos voraussetzt, wie er sich in der Aussage des 
Livius1 2 über das Schicksal der Stadt im Frieden von Apameia anzudeuten scheint. 
Bekanntlich haben die Römer damals Eumenes I I . Telmessum item nominatim et 
castra Telmessium praeter agrum qui Ptolemaei Telmessü fuisset zugesprochen. 
Schon im vorigen Kapitel wurde diese Stelle mit D . M A G I E 1 3 SO verstanden, daß 
Eumenes die Herrschaft sowohl über Telmessos als auch über den ager des Ptole­
maios erhielt. Aus dem Plusquamperfekt fuisset ergibt sich ja, daß die Römer nicht 
jetzt in der Friedensregelung den Besitz des Lysimachiden respektiert,14 sondern daß 
sie eine vorher, d. h. aber unter der Herrschaft des Antiochos I I I . bestehende Tren­
nung zwischen Telmessos mi t der städtischen χώρα (castra Telmessium) und dem 
ager des Ptolemaios rückgängig gemacht haben.15 Über die Entwicklung der Be­
ziehungen zwischen Antiochos I I I . und dem Lysimachiden Ptolemaios sind w i r i m 
einzelnen nicht informiert, aber es scheint, daß Antiochos I I I . im Zuge seiner Er­
oberung Lykiens im Frühjahr 197 auch Telmessos gewonnen16 und die Stadt aus 
dem δωρεά-Status befreit und unter seine direkte Kontrol le gestellt hat. Die Herr ­
schaft des Ptolemaios wurde dabei auf den von Livius genannten ager beschränkt, 
was den guten Beziehungen zwischen ihm und dem seleukidischen Königshaus keinen 
Abbruch getan zu haben scheint: Anfang 193 w i r d Ptolemaios' Tochter Berenike 

12 37, 56, 4 f., dazu Chiron 8, 1978, 222. 
13 Roman Rule in Asia Minor, 1950, 762 f. 
14 So jedoch HOLLEAUX, am Anm. 6 a. O. I I I , 1942, 372; SEGRE, Clara Rhodos, a. O. 

189; A. G. Roos, Mnemosyne I V 3, 1950, 62 f., mit früherer Literatur. 
15 Daß das Plusquamperfekt auf die Lage in Telmessos unter der Herrschaft des Antio­

chos I I I . zu beziehen ist, hat HOLLEAUX schon 1894 erkannt (a. O. 365 f.). Er hat damals 
(a. O. 370-372) vermutet, daß Antiochos I I I . dem Lysimachiden Ptolemaios sowohl die 
Stadt Telmessos als auch den ager weggenommen habe, was aber der Formulierung des 
Livius gerade nicht entspricht. 1904 ist HOLLEAUX auf das Problem zurückgekommen (a. O. 
373 ff.). Dabei hat er angenommen, Ptolemaios sei «sans nul doute, en 189, suzerain de 
Telmessos» gewesen (a. O. 378), aber das kann nicht richtig sein. 

16 Die Herrschaft des Antiochos I I I . über die Stadt ist nicht nur aus deren Schicksal im 
Frieden von Apameia zu folgern (vgl. etwa RÜGE, RE 5 A 1 [1934], Telmessos, 412), son­
dern durch telmessische Münzen mit dem seleukidischen Apollon auf dem Omphalos (ζ. Β. 
BMC Lycia, Telmessos 1; SNG v. Aulock 4451) wie durch das gleich zu besprechende Doku­
ment aus Καρδάκων κώμη auch direkt bezeugt. Es bedurfte im Jahr 188 übrigens erst einer 
Demonstration der römischen Flotte unter Q. Fabius Labeo, um Telmessos davon abzubrin­
gen, weiterhin auf der Seite des Seleukiden auszuhalten (Liv. 38, 39). 



Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens III 87 

άρχιέρεια des Laodikekultes in Phrygien, und im Ernennungsschreiben hebt An t io -
chos I I I . die zwischen ihm und Ptolemaios bestehende συγγένεια hervor.17 

Ob diese Reformen im Gebiet von Telmessos schon gleich 197, wie ich Chiron 8, 
1978, 222, angenommen habe, oder erst etwas später durchgeführt wurden, läßt sich 
nicht sagen. Unser Fragment beginnt mit einem Satzende, das sich leider einer ge­
sicherten Interpretation entzieht. Es ist die Rede von πρόσοδοι, die seit fünf Jahren 
eingezogen oder konfisziert worden waren.18 Das muß nicht, könnte aber das Be­
stehen des Regimes, von dem der jetzige Erlaß ausgeht, seit wenigstens diesen fünf Jah­
ren voraussetzen. Von Antiochos' I I I . Lykienfeldzug an gerechnet käme man so in 
das Frühjahr 192, und vom Hyperberetaios des 119. Jahres der Seleukidenära, vom 
September 193 nach dem babylonisch-makedonischen Kalender, datiert ein sonst 
leider verlorenes Schreiben des Antiochos, das sich mit der am Rand der Ebene von 
Telmessos gelegenen Καρδάκων κώμη befaßte.18 Es ist sicher verfrüht, die beiden 
Dokumente und vielleicht auch noch die ihnen einige Monate vorausgehende Er­
nennung der Berenike zur άρχιέρεια in einen historischen Zusammenhang zu stellen, 
eben den einer um diese Zeit erfolgten Neuordnung der Verhältnisse in und um 
Telmessos durch Antiochos I I I . , aber ausgeschlossen scheint er nicht zu sein. 

Freilich ist es ebensogut möglich, daß das Fragment nicht aus einem Schreiben 
des Antiochos I I I . , sondern erst des Eumenes I I . stammt, von dem die Telmessier 
freundliche Behandlung erfahren haben müssen, wei l sie ihn in dem Beschluß wegen 
der Feier seines Sieges über Prusias und die Galater 184/3 als ό σωτήρ και ευερ­
γέτης ημών preisen.20 

I n dem Schreiben ging es um Erleichterung der Lasten, die die königliche Herr­
schaft der Stadt aufgebürdet hatte. Das Fragment läßt nur noch einen Ausschnitt 
aus den getroffenen Maßnahmen erkennen, bei dem man sich vorweg darüber im 
klaren sein muß, daß es kaum möglich sein dürfte, den Stellenwert zu bestimmen, 
der den drei zufällig erhaltenen Einzelregelungen i m Rahmen des in dem Dokument 
verkündeten Sanierungsprogrammes zukam. 

Χόρτος und άχυρα 
Der Erlaß der wohl in Naturalien zu leistenden Abgabe von Futter21 und Spreu 

17 OGI 224 ([C. B.] Welles, R[oyal] Correspondence in the Hellenistic Period, 1934,] 
36 f.), dazu L. ROBERT, Hellenica 7,1949, 5-18; Roos, a. O. 

18 Für diese in der Verwaltungssprache der hellenistischen Bürokratie anscheinend tech­
nische Bedeutung von άναλαμβάνειν vgl. etwa IG X I I 3, 327 (mit IG X I I Suppl. S. 85) aus 
der Kanzlei des Ptolemaios V I . Philometor oder OGI 338, das auf das Testament des 
Attalos I I I . hin gefaßte Bürgerrechtsdekret von Pergamon, mit DITTENBERGERS Anm. 24, 
sowie die Belegsammlung von A. WILHELM, Arch.-epigr. Mit t . aus Österreich 20, 1897, 73. 

19 SEGRE, am Anm. 1 a. O. 190 ff. (F. G. MAIER, Griech. Mauerbauinschriften 1,1959, 
Nr. 76) Z. 22 f., mit der Chiron 8, 1978, 241 f. Anm. 206 genannten Literatur. 

20 SEGRE, am Anm. 5 a. O. 
21 Χόρτος bezeichnet verschiedenartiges Grünfutter, frisch geschnitten oder getrocknet 
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erinnert zusammen mit der Ermäßigung beziehungsweise Aufhebung anderer τέλη 
εκ της χώρας, mi t der der ältere Lysimachide Ptolemaios 240 die Herrschaft über 
seine telmessische δωρεά angetreten hatte, an das Gewicht, das die landwirtschaft­
liche Produktion für Telmessos und natürlich auch für die jeweiligen Herren der 
Stadt gehabt haben muß. U m gleichartige Abgaben geht es in einem Dokument vom 
Jahr 247, das sich in der Zenonkorrespondenz erhalten hat und die von Telmessos 
nur etwa 30 k m nordwestlich entfernte südkarische Stadt Kalynda betrifft.22 E in 
gewisser Therarchos, verheiratet mit Zenons Tante, war dort durch ein Schreiben 
des königlichen Dioiketen Apollonios von der Einquartierungspflicht und von der 
Naturalabgabe an Futter und Weide befreit worden (άνεπίσταθμον είναι και τοϋ 
διδομένου χόρτου και της γράστεως23 παραλΰσαι); nach seinem Tod aber hatten sich 
die städtischen Behörden geweigert, die Respektierung dieser Privilegien auf seinen 
Sohn Neon zu übertragen, der sich jetzt bei Zenon beklagt: νυνί μεν γάρ εχομεν και 
έπιστάθμους και τον χόρτον και την γράστιν τελοΰμεν τώι Ιππεΐ,24 und ihn bittet, ihm 
durch Intervention beim Dioiketen Apollonios diese Vergünstigungen wiederzu-
verschaffen. 

Auch wenn das Brieffragment von Telmessos mit großer Wahrscheinlichkeit erst 
aus der Zeit nach dem Ende der ptolemäischen Herrschaft i n Lykien und Karien 
stammt, muß es doch eben das ptolemäische Steuersystem gewesen sein, mit dem sich 
sein Verfasser auseinanderzusetzen hatte. Wenigstens άχυρα sind als Naturalabgabe 
für Ägypten seit dem 2. Jahrhundert v . Chr. durch Ostraka und Papyri gut be­
zeugt,25 und die Verhältnisse, die w i r in Kalynda für das vorletzte Regierungsjahr 

(M. SCHNEBEL, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten I , 1925,211-218). Hier geht 
es wohl um Pferdefutter, und dabei ist, wie mich E. BUCHNER belehrt, an das letztere zu 
denken. 

22 P. Cair. Zen. 59341 b + c. Zu Zenon und seinen Interventionen bei Apollonios, dem 
διοικητής des Ptolemaios I L , zugunsten seiner karischen Verwandten und Freunde vgl. die 
Hinweise in Chiron 7, 1977, 63-65. 

23 Γράστις ist wie χόρτος mehrdeutig und scheint sich inhaltlich damit zu überschneiden: 
Vgl. etwa P. M . MEYER im Kommentar zu P. Hamb. 39, 1913, S. 158 f.; SCHNEBEL, a. O. 
347. Jedenfalls ist die Bedeutung <Weide>, die γράστις etwa in P. Oxy. 1756 haben muß 
und für die sich schon C. C. EDGAR in der Einleitung zur Edition von P. Cair. Zen. 59341 
entschieden hat, seltener belegt als (Gras, Grünfutter, Heu> (vgl. besonders Thes. linguae 
Graecae, s. vv. γράστις und κράστις). Die im Text gebotene Obersetzung ist also durchaus 
provisorisch, aber das Problem ist wohl auch mit C. PREAUX' Interpretation «a propos . . . 
du fourrage et de l'herbe» (L'economie royale des Lagides, 1939, 389 f.) nicht restlos be­
seitigt. 

24 Der Singular ist mit E. MAYSER (Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemäerzeit 
I I 1, 1926, 44) kollektiv zu verstehen. PREAUX (a. O.) und M . LAUNEY (Recherches sur les 
armees hellenistiques I I , 1950, 700 f.) sprechen wohl kaum zu Recht von der Einquartierung 
mehrerer Infanteristen und eines Reiters in Neons Haus. 

25 U . WILCKEN, Griech. Ostraka aus Ägypten und Nubien, 1899, I 162-164; dazu z.B. 
P. Tebt. 842. Für χόρτος - inzwischen schon zu einer Geldsteuer geworden - scheint es 
dagegen erst Belege aus dem kaiserzeitlichen Ägypten zu geben (S. LEROY WALLACE, 
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des Philadelphias und in Telmessos unter Antiochos I I I . oder Eumenes I L kennen­
lernen, entsprechen sich ja weitgehend. Der Unterschied ist nur, daß die χόρτος-
Abgabe hier mit der von άχυρα, dort mi t der von γράστις verbunden ist, aber 
beide Male besteht ein Zusammenhang mit der Versorgung königlicher Truppen.26 

I m Fall von Kalynda w i r d sogar ausdrücklich gesagt, daß es sich um Futtermittel 
für die ptolemäische Kavallerie handelt.27 Dennoch geht es hier wie dort um zwei 
prinzipiel l verschiedene Leistungen.28 Der Kalyndier Neon trennt in seiner Eingabe 
Einquartierung und Naturalabgaben klar voneinander, und den Telmessiern wer­
den die letzteren ohne zeitliche Begrenzung, die έπισταϋμεια aber nur auf zehn 
Jahre erlassen.29 

Das Dokument aus Kalynda zeigt auch die Rolle, die die Stadt, und ebenso wohl 
auch Telmessos, bei diesen Leistungen zu spielen hatte: Die Anforderungen wurden 
ihr von der königlichen Verwaltung en bloc auferlegt, die Umlage auf die Bürger 
blieb ihren Organen überlassen, doch fand ihre innere Autonomie in dieser A n ­
gelegenheit dort ihre Grenze, wo der König durch persönliches Privileg einzelne von 
derartigen Lasten befreit hatte. 

Έπιστα-θμιεία 
A u f die έπισταθμεία, die Verpflichtung der Untertanen zur unentgeltlichen Beher­
bergung und Verpflegung von Armeeangehörigen - vorübergehend in Kriegszeiten, 
dauernd bei ständiger Besatzung — und von königlichen Funktionären, ist nach den 

Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, 1938, 72-74). Κράστις beziehungsweise 
κράστις Θηβαίων begegnet als in Getreide oder Geld zu erlegende Steuer auf Ackerland 
häufig in den Steuerlisten des 2. Jahrhunderts v. Chr. von P. Tebt. I und IV, die Bedeutung 
ist aber unklar (M. ROSTOVTZEFF, AfP 5, 1913, 177). 

26 Andere Verwendungsbereiche für άχυρα in Ägypten (als Zuschlag bei der Ziegelher­
stellung und als Brennstoff) erwähnt WILCKEN, a. O. Sie dürften für Kalynda und Telmes­
sos aber nicht in Betracht kommen. 

27 Vgl. die Beschwerde ptolemäischer Soldaten, WILCKEN, Chrestomathie 447 aus dem 
2. Jahrhundert v. Chr., die sich u. a. auch bei der Zuteilung von Pferdefutter benachteiligt 
fühlten: . .. είς την κράστιν τών [ίππων . .. έλα]ττουμένων ημών. In einem kaiserzeitlichen 
Dekret von Hierapolis/Phrygien über den Dienst der berittenen παραφύλακες in der χώρα 
wird bestimmt, daß die Dörfer ihnen unentgeltlich ξύλα, άχυρα und μονή zu stellen hätten, 
alle weiteren Leistungen aber zu bezahlen seien (OGI 527; dazu L. ROBERT, Etudes ana-
toliennes, 1937, 103 f.). 

28 Es entspricht also den Dokumenten nicht, wenn LAUNEY (a. O.) Unterbringung und 
Futter für das Pferd unter die zur Beherbergung eines Kavalleristen gehörenden Lasten 
rechnet. 

29 In Kalynda scheinen sämtliche in dem Papyrus genannten Leistungen auf eine Dauer 
von jeweils 60 Tagen beschränkt gewesen zu sein (b 4 f.: περί τοϋ σταθμού και τοϋ χόρτου 
και, της γράστεως τών (έξηκονθ)ημερισίων. Oder wurde die Garnison alle zwei Monate 
ausgetauscht? Vgl. PREAUX, a. O.). Vielleicht ist darin ein weiterer Unterschied zu den Ver­
hältnissen in Telmessos zu sehen, aber wie unsicher selbst dieser Schluß bleibt, zeigt das 
Memorandum, das Zenon auf Neons Beschwerde hin entworfen hat (c): Auf die Befristung 
fehlt dort jeder Hinweis. 
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grundlegenden und alle wesentlichen Fragen klärenden Untersuchungen von L . R O ­
BERT3 0 und L A U N E Y 3 1 hier nicht weiter einzugehen. Der Terminus ist viel seltener 
belegt als sein von den Betroffenen so sehr ersehntes Gegenteil, die άνεπισταθμεία. 
Eine schöne Parallele bietet das von B. C H . PETRAKOS publizierte Dekret aus der 
attischen Festung Rhamnus:32 Unter den Verdiensten des Nikostratos, des atheni­
schen στρατηγός επί τήν χώραν τήν παραλίαν im Chremonideischen Krieg, hebt es 
hervor, daß er die ptolemäischen Hilfstruppen mi t geeigneten Unterkünften (στέγαι) 
versorgt hatte, ούΦένα ποήσας έν έπισταθμείαι των πολιτών ουδέ των . Der 
Kalynda betreffende Zenonpapyrus verwendet die zugehörigen Formen έπίσταθμος 
und έπισταθμεύεσ-θαι. 

Auch wenn es bei der Einquartierung nicht zu Exzessen undisziplinierter Trup­
pen kam, wie sie Ptolemaios I L in einem bekannten Prostagma verurteilte33 oder 
wie sie vielleicht nur wenig vor der Abfassung unseres Fragmentes unter ptolemäi-
scher Herrschaft im kilikischen Soloi passiert waren,34 und auch wenn den telmessi-
schen Quartiergebern sicher nicht so maßlose Leistungen abgefordert worden waren, 
wie sie Sulla nach dem Mithradateskrieg in den abgefallenen Städten der Provinz 
Asia verlangte,35 handelte es sich um eine schwere Belastung für die Betroffenen, so 
daß das auch sonst im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben beliebte παρενοχ-
λεΐν/ένοχλεΐν36 hier besonders passend ist. M i t Bezug auf έτασταθμεία — hier vor 
allem für königliche Funktionäre und ihr Gefolge — findet sich παρενοχλεϊ,ν auch in 
einer Eingabe ägyptischer Priester an Ptolemaios V I I I . und Kleopatra I L und I I I . 
um 120,37 ένοχλεϊν in dem erwähnten Königsbrief aus Soloi, und in der Kaiserzeit 
hat dieser prägnante Sprachgebrauch fortgelebt.38 

Zeuxis hat im Namen des Antiochos I I I . um 203 Labraunda von der Einquar­
tierung seleukidischer Soldaten befreit.39 A u f den Zusammenhang, der zwischen 

30 Hellenica 3, 1946, 82-85. 
31 A. O. 695-723. 
32 Arch. Delt. 22, 1967, I 38-52, dazu J. u. L. ROBERT, BE 1968, 247; in: REG 81, 459. 
33 M . - T H . LENGER, Corpus des ordonnances des Ptolemees, 1964, 24. 
34 WELLES, RC 30. Obwohl Name des Autors und Hinweise auf eine bestimmte histo­

rische Situation in dem Fragment nicht enthalten sind, wird man sich, wie zuletzt wieder 
R. S. BAGNALL, The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt, 1976, 115, 
der von WELLES, a. O. S. 138 f., vorgeschlagenen Datierung auf die letzten Jahre des Ptole­
maios IV. anschließen können. 

35 Plut. Sulla 25, 2, dazu T. R. S. BROUGHTON, in : T. FRANK, An Economic Survey of 
Ancient Rome IV, 1959, 517 f. 

36 Zur Verwendung in diesem Bereich vgl. A. WILHELM, AAWW 1920, 50; WELLES, a. O. 
S. 172; J. CRAMPA, Labraunda I I I 2, The Greek Inscriptions I I , 1972, S. 127. 

37 OGI 139 (LENGER, a. O. 51 f.). 
38 Vgl. den Erlaß Domitians IGLS 1998 (Vespasian έκέλευ[σε] μήτε υποζυγίων 

μισθώσεσιν, μείτε ξε[νιών] όχλήσεσιν βαρίινεσθαι τάς έπαρχείας) und die Eingabe der 
Skaptoparener an Gordian, SIG3 888, die von den überhandnehmenden Quartier- und Ver­
pflegungsanforderungen römischer Funktionäre und Soldaten (ταϊς έπιξενώσεσιν ένοχλεϊν 
τήν κώμην) künftig unbehelligt (άόχλητος) bleiben wollten. 

30 I . Labraunda I I 46. 
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diesem und drei fragmentarischen Dokumenten derselben Zeit aus Amyzon 4 0 be­
steht, haben J. u. L . ROBERT hingewiesen.41 Von diesen betreffen die zwei Schreiben 
R C 39 und 40 die Asylie des dortigen Apol lon- und Artemis-Heiligtums, wobei i n 
dem einen, seit W I L H E L M 4 2 dem Zeuxis zugeschriebenen Brief R C 40 an Amyzon 
. . . και μηθενί, ένοχλεΐν νμας auftaucht. Die Wendung begegnet auch am Ende des 
etwas besser erhaltenen Briefes R C 38 des Antiochos I I I . an den Demos von A m y ­
zon. Der Zusammenhang ist dort zwar ebenfalls zerstört,43 aber vielleicht geht es 
beide Male, wie nach einer Vermutung von L A U N E Y in dem verstümmelten Dekret 
einer unbekannten lydischen Stadt aus der Zeit des Antiochos I I I . 4 4 und in der 
neuen Dokumentation über die Beziehungen zwischen Antiochos I I I . und Hera-
kleia am Latmos,45 konkret um άνεπισταθμεία. Wenn Antiochos der Verfasser des 
Fragmentes von Telmessos wäre, würde es sich in diese Serie einreihen und gut zu 
seiner schon wiederholt beobachteten46 und auch von Laodike I I I . in ihrem vor 
einigen Jahren gefundenen Schreiben an Iasos47 so geflissentlich herausgestellten 
städtefreundlichen Diplomatie passen. 

Χειρωνάξιον und όρ<κρυλακία 
Gegen Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. nennt der Verfasser des pseudoaristoteli­
schen Oikonomikos ( I I 1, 4—1345b/46a) das χειρωνάξιον an sechster und letzter 
Stelle zusammen mit dem έπικεφάλαιον unter den nach seiner Ansicht wichtigsten 
Einnahmequellen der σατραπική οικονομία. Außer daß es sich um eine πρόσοδος 
από των ανθρώπων, also eine Kopfsteuer, handelt, erfährt man dort nichts über den 
Charakter dieser Handwerkersteuer,48 aber es zeigt sich damit wenigstens, daß die 
Ptolemäer, die das χειρωνάξιον in Ägypten eingeführt haben dürften, auch hierbei 
auf das Vorb i ld der persischen Reichsverwaltung zurückgegriffen haben können. 
Leider sind w i r darüber noch schlechter unterrichtet als über andere Gewerbesteuern 
im ptolemäischen Ägypten.49 I n der fragmentarischen Abgabenliste P. Petrie I I I 

40 WELLES, R. C. 38-40. 
41 BE 1970, 553, in REG 83, 453 f. 
42 A. O. 51, vgl. L. ROBERT, am Anm. 6 a. O. 12 f. 
43 WILHELMS Wiederherstellung des Dokumentes darf darüber nicht hinwegtäuschen. 
44 I . Sardis 2, wo LAUNEY für Z. 19-21 die Herstellung εϊν[αι] δέ αυτούς ά[ορ]ρουρή-

τ[ους ως και πρ]ότερον ήσαν, εΐν[αι] δέ αυτούς και άν[επισταθμεύ]τους και άλητου[ρ]γή-
τους vorsdilägt (a. O. 697). Ober den Charakter des Dokumentes ist viel diskutiert wor­
den, zusammenfassend und die Datierungsfrage zugunsten der Regierungszeit des Antio­
chos I I I . zwischen 209 und 193 entscheidend ROBERT, a. Anm. 6 a. O. 19-21. 

45 Vgl. vorläufig A. PESCHLOW-BINDOKAT, Arch. Anz. 1977, 95. 
46 Besonders etwa Η . Η . SCHMITT, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' d. Gr. und 

seiner Zeit, 1964,96-99. 
47 G. PUGLIESE CARATELLI, ASAA 45-46, 1967-68, 445 ff. Nr. 2, mit der Datierung von 

J. u. L. ROBERT, BE 1971, 621, in REG 84, 505 f., vgl. BE 1974, 544, in: REG 87, 288. 
43 Vgl. den Kommentar von B. A. VAN GRONINGEN, Aristote, le second livre de l'econo-

mique, 1933, 40 f. 
49 Einen Eindruck von ihrer Vielzahl geben etwa die Übersichten von WILCKEN (Grund-
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121 b etwa aus dem letzten Dr i t t e l des 3. Jahrhunderts v. Chr.50 taucht zwar einmal 
der Begriff χειρωνάξιον auf, aber der Zusammenhang ist ganz zerstört, so daß alle 
genaueren Informationen über die Steuer erst kaiserzeitlichen Dokumenten entstam­
men, in denen das χειρωνάξιον eine für alle Unternehmer eines Gewerbes jeweils 
gleich hohe, also nicht nach Umsatz oder Gewinn der einzelnen Betriebe bemessene 
jährliche Abgabe ist.51 

Die Vermutung, das χειρωνάξιον sei von den Ptolemäern ihrer überseeischen 
Besitzung Telmessos nach innerägyptischem Muster auferlegt worden, scheint nahe­
zuliegen. Daß man dennoch nicht unbedenklich von dieser Voraussetzung ausgehen 
darf, zeigen zwei delphische Inschriften, SIG3 481 Β etwa von der Mit te des 3. 
Jahrhunderts v . Chr.52 und FdD I I I 4, 136 von der Wende des 3. zum 2. Jahrhun­
dert.53 I n der ersteren w i r d einem Teisimachos, der mit dem Metronymikon be­
zeichnet und vermutlich nicht i m Besitz des Bürgerrechts von Delphi ist, für die 
Aufstellung des προσκάνιον zu den Ηράκλεια von der Polis das χειροτέχνιον er­
lassen,54 das schon Α . Β. BÜCHSENSCHÜTZ5 5 als eine Gewerbesteuer erkannt hat, die 
dem χειρωνάξιον wohl ganz entsprach, aber eben eine städtische Steuer war. W I L ­
H E L M hat diesen für die Erklärung der delphischen Inschrift entscheidenden Gesichts­
punkt 1922 in aller Kürze klargestellt,56 und D A U X hat, veranlaßt durch den Fund 
des zweiten Dokumentes, 1934 den Gang der Forschung mi t Ausführlichkeit noch 
einmal nachgezeichnet.57 Diese zweite Inschrift entspricht der ersten in allem We­
sentlichen: Der Akidon , dem dort die ατέλεια τοΰ χειροτεχνίου zugesprochen w i r d , 

züge u. Chrestomathie der Papyruskunde I 1, 1912, 171) und W. SCHWAHN (RE 5 A 1 
[1934], Tele, 284-286). C. PREAUX hat diese Steuern in ihrer (Economie royale des Lagides> 
bei den einzelnen Gewerben ebenfalls besprochen; ob man mit der πορφυρική des P. Tebt. 8 
(vgl. BAGNALL, JEA 61, 1975, 168-180) eine derartige Gewerbesteuer für das ptolemäische 
Lykien zu fassen bekommt, ist nach wie vor unsicher (PREAUX, a. O. 116; BAGNALL, am 
Anm. 34 a. O. 109). 

50 Zur Datierung (nach 238/7) F. UEBEL, At t i X I congresso di papirologia 1965, 1966, 
333 mit Anm. 4; 363 f. Anm. 3. 

51 WILCKEN, am Anm. 25 a. O. 321-330; LEROY WALLACE, am Anm. 25 a. O. 191-213. 
52 R. FLACELIERE, Les Aitoliens ä Delphes, 1937, 455; G. DAUX, Chronologie delphique, 

1943, 36. 
53 DAUX, a. O. 45. 
54 In dem ebenfalls der Mitte des 3. Jh.s entstammenden und jetzt von J. POUILLOUX 

(BCH Suppl. 4, 1977, 103 ff.) neu edierten Verzeichnis der Bauarbeiten zur Vorbereitung der 
Pythien hat der Hieromnemonenrat τοΰ προσκαν'ιου τάν πδξιν εν τώι πυθικοί σταδίωι 
vergeben und dafür 6 Statere bezahlt. Auch hierbei muß es sich um eine Holzkonstruktion 
gehandelt haben (POUILLOUX, a. O. 118). Die Kosten ihrer Errichtung könnten vielleicht 
einen gewissen Anhalt wenigstens für eine ungefähre Vorstellung über die Höhe des 
χειροτέχνιον geben, aber das προσκάνιον der städtischen Herakleia kann ein bescheidene­
rer Bau gewesen sein als das der panhellenischen Pythia. 

55 Besitz und Erwerb im griechischen Altertum, 1869, 333. 
50 AAWW 1922, 8. 
57 RPh 60, 1934, 361-366. 
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ist, wie die ihm gleichzeitig verliehene προξενιά zeigt, kein Delpher, und auch er 
bekommt die ατέλεια τοΰ χειροτεχνίου nicht ohne Gegenleistung, sondern er hat, 
καυώς αυτός ευδόκησε, für die Stadt die Dächer verschiedener Gebäude instand zu 
setzen.58 

Die Vermutung, daß das delphische χειροτέχνιον keine allgemeine, sondern eine 
nur die Nichtbürger betreffende Gewerbesteuer war,59 w i r d durch die analoge 
Rechtslage, die der neue Text für Telmessos voraussetzt, bestätigt; denn die dortigen 
μεταπορευόμενοι τεχνΐται werden kaum eine unter mehreren vom χειρωνάξιον be­
troffenen Gruppen von Gewerbetreibenden gewesen sein, sondern eine ungezwun­
gene Interpretation des Schreibens erlaubt wohl nur die Annahme, daß sie allein zu 
dieser damit für sie auch typischen Abgabe herangezogen wurden. 

Der Terminus μεταπορευόμενοι τεχνΐται ist sonst in dieser statusrechtlich techni­
schen Verwendung anscheinend noch nicht bezeugt. Immerhin w i r d aber an einer 
bekannten Stelle der Revenue Laws des Ptolemaios I L den έλαιουργοί, οί εν έκάστωι 
νομώι καταταχθέντες untersagt, εις άλλον νομόν μεταπορεύεσφαι,60 und in der 
Korrespondenz des Theodoros, αρχιτέκτων τοΰ Άρσινοΐτου νομοϋ,61 findet sich eine 
Eingabe vom Jahr 240, in der dieser ersucht w i rd , einer zur Bergwerksarbeit im 
Faijum abkommandierten und wegen verschiedener Mißstände aufsässig geworde­
nen Matroseneinheit ihre Hoffnung auf Verlegung in die Alabasterbrüche von A l a -
banthis (μεταπορεύεσ-θαι εις Ά . ) zu erfüllen.62 Von dem innerägyptischen Zwangs­
arbeitssystem, in dessen Zusammenhang beide Belege stehen, muß man absehen, 
aber daß μεταπορεύεσφαι auch dort den Wohn- und Arbeitsplatzwechsel von 
Handwerkern bezeichnet, ist hier hervorzuheben. Bei Plutarch, der derartigen Zu­
zug nach Athen einmal μετοικίζεσθαι έπι τέχνη nennt,63 findet sich das Stichwort 
für die Einordnung der μεταπορευόμενοι τεχνΐται von Telmessos in den staats­
rechtlichen Rahmen der Polis; sie gehören zu den Metöken,64 die i n Delphi 

58 Auf diese grundsätzliche Analogie der beiden Inschriften aus Delphi hat FLACELIERE 
in seinem Kommentar zur Edition der zweiten (BCH 59, 1935, 12) mit Recht nachdrück­
lich hingewiesen. 

59 DAUX, a. O. 365; FLACELIERE, a. O. 14 f. 
60 44, 8 ff.; vgl. PREAUX, a. O. 77-81. 
61 P. Lond. Zen. 2074. 
62 P. PETRIE I I 9, 2 + I I I 43, 3 mit der Interpretation von F. OERTEL, Die Liturgie, 1917, 

18-23 (vgl. PREAUX, a. O. 258 f.). 
83 Solon 24,4; vgl. z.B. auch Diod. 11,43,3 (vom Flottenbauprogramm des Themi-

stokles): καΐ τους μετοίκους καί τους τεχν'ιτας ατελείς ποιήσαι όπως δχλος πολύς παν­
ταχόθεν ε'ις τήν πόλιν κατέλθη καί πλείους τέχνας κατασκευάσωσιν ευχερώς (dazu 
Η . HOMMEL, RE 15, 2 [1932], Metoikoi, 1434). 

64 Daß sich im Lauf des 4. Jh.s das Verständnis der Metoikie gewandelt hat und die 
endgültige Niederlassung in der gastgebenden Stadt wie die ausschließliche Bindung an sie 
jetzt nicht mehr als konstituierende Elemente des Metökenstandes empfunden wurden 
(besonders deutlich in diesem Sinn etwa die Befreiung der Sidonier, όπόσοι οίκοντες ές 
Σιδώνι καί πολιτευόμενοι έπιδημώσιν κατ' έμπορίαν Άθήνησιν, vom Metoikion: SIG3 
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σύνοικοι,65 i n der telmessischen Terminologie jedoch πάροικοι heißen und in dem 
Ehrendekret der Telmessier für Ptolemaios, den Sohn des Lysimachos, an den zu 
dessen Ehren von der Stadt gestifteten Festlichkeiten als von den Bürgern klar 
geschiedene Gruppe teilnehmen sollen: συμπορεύεσθαι δε πάντας τους πολίτας κα ι 
τους πάροικους επί τήν {hwiav.66 Angesichts dieser Bindung an den Metökenstatus 
w i r d man nicht umhinkönnen, das χειρωνάξιον von Telmessos nunmehr ebenfalls 
als eine städtische Steuer anzusehen. 

Wie in Delphi das χειροτέχνιον, so w i r d auch in Telmessos das χειρωνάξιον nicht 
ohne Gegenleistung erlassen. Diese besteht in der Übernahme der όροφυλακία, von 
der gleich noch zu sprechen sein w i r d . Während aber in Delphi die Steuerbefreiung 
zwei Einzelpersonen gewährt w i r d und auch die Gegenleistungen im Rahmen des 
von einem einzelnen Unternehmer zu Erbringenden bleiben, sind die μεταπορευό-
μενοι τεχνϊται in Telmessos kol lekt iv betroffen, und die ihnen auf unbegrenzte Zeit 
zugedachte Aufgabe ist auch nur von ihnen insgesamt zu erfüllen.67 

Kol lek t iv belastet sind etwa auch die athenischen Metöken bei den είσφοραί, wo 
sie alle zusammen ein Sechstel der angesetzten Gesamtsumme beizusteuern haben.68 

Wie dieses Sechstel auf die einzelnen Metöken, deren individuelle Vermögen ja nicht 
dem die Bürger betreffenden τίμημα unterlagen, umgelegt wurde und ob die wohl 
nach Analogie der bürgerlichen gebildeten μετοικικαί συμμορίαι mit ihren dem 
Kreis der Metöken entnommenen ταμίαι und έπιμεληταί69 als Hinweise auf irgend­
eine eigene <Standesorganisation> der Metöken zu werten sind, ist leider ganz un­
bekannt.70 Anzunehmen ist eine solche Organisation wohl für Paros, wo οι μέτοικοι 
als Urheber einer Ehrung eines Gymnasiarchen auftreten,71 und vor allem für die 
Metökengruppe der κατοικεΐντες και γεωργεΰντες von Lindos, die sich dort seit dem 
2. Jahrhundert v. Chr. mit zahlreichen Ehrenbeschlüssen hervorgetan haben.72 Nach 

185), hat neuerdings PH. GAUTHIER, Symbola, 1972,108-118, hervorgehoben (vgl. 
D . WHITEHEAD, The Ideology of the Athenian Metic, 1977, 8-10; 160). 

65 SIG3 480. H . POMTOW hat einen historischen Zusammenhang zwischen diesem aitoli-
schen Beschluß gegen Usurpation von Steuerprivilegien durdi σύνοικοι in Delphi und dem 
besprochenen χειροτέχΛ'ΐον-Erlaß SIG3 481 angenommen. Dagegen mit Recht FLACELIERE, 
BGH 52, 1928, 200, und G. KLAFFENBACH, Kommentar zu IG IX 2 1, 174. 

00 ΤΑΜ I I 1 (OGI 55), vgl. Chiron 8, 1978, 241 f. 
67 Nur als Problem aufzeigen läßt sich wohl die Frage, ob die τεχνϊται bloß eine durch 

die Art ihrer Tätigkeit definierte Gruppe innerhalb der πάροικοι von Telmessos waren und 
warum dann nur diese zu der όροφυλακία herangezogen wurde. 

68 R. THOMSEN, Eisphora, 1964, 100-104; 116f.; vgl. WHITEHEAD, a. O. 78-80. 
69 IG IP 244 (F. G. MAIER, Griech. Mauerbauinschriften I , 1959, Nr. 10), Z. 26; Pollux 

8, 144. 
70 THOMSEN, a. O. 104; 118; GAUTHIER, a. O. 122 f. 
71 IG X I I 5, 290 I I . 
72 Zusammenstellung und Diskussion der Zeugnisse bei C H . BLINKENBERG, Lindos I I , 

Inscriptions, 1941, 581 f. Inzwischen gibt es auch Belege für ganz entsprechend benannte 
Nichtbürgerverbände aus der rhodischen Peraia (P. M. FRASER-G. E. BEAN, The Rhodian 
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dem Dekret der Lindier vom Jahr 23 n. Chr. über die Feier der Smintheia73 sollen 
freilich die sechs Choregen aus dem Kreis der κατοικεΰντες, die künftig die bürger­
lichen Choregen zu unterstützen haben werden, nicht etwa von den κατοικεΰντες 
benannt, sondern von den lindischen επιστάται ausgewählt werden, wenn sich nie­
mand fre iwi l l ig zur Verfügung stellt (ποθαιρείσθων δε τοί επιστάται τοι αεί εν 
άρχα έόντες ποτϊ τοις εκ πολειτάν αιρουμένοις χοραγοϊς και άλλους χοραγοϋς εκ των 
κατοικεύντων και γεωργεύντων εν Λινδία πόλει ξένους εξ, εϊ κα μη τίνες έπανγέλ-
λωνται). I n Telmessos könnten die όροφύλακες auf ähnliche Weise von städtischen 
Funktionären aus den μεταπορευόμενοι τεχνΐται ausgewählt worden sein; w i r wissen 
aber darüber und über eine mögliche interne Organisation der telmessischen πάροικοι 
gar nichts und müssen uns damit begnügen, mit diesen offenen Fragen wenigstens 
einen ungefähren Hor izont anzudeuten, i n den sich das Fragment vielleicht ein­
ordnen ließe. 

Die χώρα von Telmessos, die heutige Küstenebene von Fethiye, ist auf drei Seiten 
von den noch immer dicht bewaldeten, dünn besiedelten und vor allem im Norden 
und Süden schwer zugänglichen Bergen des Taurus umschlossen.731 Daß diese Teile 
des Territoriums von Telmessos im Grenzgebiet zu den Nachbarstädten Kadyanda 
im Norden, Pinara im Süden sowie Tlos und Araxa im östlich gelegenen Xanthostal 
einer besonderen Kontrolle und Überwachung bedurften, läßt sich gerade für die 
Zeit unseres Textes mit den Einblicken illustrieren, die die bekannte Orthagoras-
Inschrift aus Araxa7 4 in die allgemeine Unsicherheit der damaligen Lage im nord­
westlichen Lykien schlaglichtartig gewährt. Κλωπεία und απαγωγή von Bürgern, 
Grenzkriege mit Bubon und Kibyra und Gebietsstreitigkeiten, die in einem Prozeß 
vor dem lykischen Koinon ausgetragen werden, beunruhigen jahrelang Araxa; in 
Xanthos und Tlos versuchen Abenteurer, sich zu Tyrannen zu machen.75 So versteht 
man auch, warum es Eumenes I L 181 ein Anliegen gewesen ist, daß die κατοικοϋντες 
εν Καρδάκων κώμη, die man wohl irgendwo am Rand der Ebene von Telmessos 
vermuten darf, zu ihrem Schutz die Befestigung ihres Dorfes instand setzen konnten: 
έπισκευάσαι δε και το προϋπάρχον αύτοϊς πυργίον, δπως εχωσιν όχΰρωμα.76 Eine I n -

Peraea and Islands, 1954, 2 f. Nr. I f . ) und von der Insel Telos (W. PEEK, Inschriften von 
den dorisdien Inseln, Abh. Akad. Leipzig 62, 1, 1969, 22 f. Nr. 46). 

73 IG X I I 1, 762 (F. SOKOLOWSKI, Lois sacrees des cites grecques, 1969, 137). 
73a Vgl. die Beschreibung des Gebietes von Telmessos und seiner gebirgigen Grenzland­

schaften im Norden und Osten, die L. ROBERT kürzlich auf Grund von eigenen Reisen und 
Beriditen aus dem 18. und 19. Jahrhundert gegeben hat (Journal des Savants 1978, 10-18; 
22-34). 

74 G. E. BEAN, JHS 68, 1948, 46 ff. Nr. 11 (POUILLOUX, Choix descriptions grecques, 
1960, 4). 

75 J. u. L. ROBERT (BE 1950,183, in: REG 63, 185-197) haben die Bedeutung dieser 
Nachrichten hervorgehoben und auch über deren Datierung - die Anfänge der Ausein­
andersetzungen mit Bubon könnten sogar noch in die Zeit der ptolemäischen Herrschaft in 
Lykien zurüdtreichen — gehandelt. 

70 Vgl. o. Anm. 19. 
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schrift aus der Regierungszeit des Commodus berichtet Jahrhunderte später von 
größeren Auseinandersetzungen zwischen Bubon und ληστού,77 und nur wenig jün­
geren Datums sind die beiden epigraphischen Belege für όροορύλακες im nordöstlich 
der Kibyratis benachbarten Gebiet der Ormeleis beim heutigen Tefenni.78 Man ist 
also gewiß berechtigt, die hellenistische όροφυλαπία von Telmessos mit Spiritus 
lenis zu schreiben und auch in ihr eine Insti tution zur Sicherung der gebirgigen 
Grenzgebiete der telmessischen χώρα zu sehen.79 

Von den beiden όρο- oder όροφύλαξ-Belegen aus dem ptolemäischen Herrschafts­
bereich muß man wohl die auf die Thebais zur Zeit des Ptolemaios I V . bezügliche 
Inschrift O G I 111 ganz aus diesen Überlegungen ausklammern, weil ein späterer 
Inschriftenfund80 gezeigt hat, daß der dort genannte Ήρώιδης Δημοφωντος81 gar 
nicht [όρ]οφύλαξ82 oder [όρε]οφύλαξ,83 sondern γερροφύλαξ war.84 

Das zweite Zeugnis ist die Eingabe PSI 406, mit der sich um 259 v. Chr. der in 
Palästina für den Dioiketen Apollonios tätige συνωριστής Herakleides bei Zenon 
über zwei seiner Untergebenen beschwert, die sich anstelle ihrer eigentlichen Auf­
gabe als Pferde- und Maultierpfleger mi t einem höchst dubiosen Handel von 
Sklavinnen beschäftigten.85 Leider ist der merkwürdige Text gerade an der Stelle 
besonders unklar, an der ein οροφύλαξ erwähnt ist, in dem alle Interpreten stets 
einen όροφύλαξ gesehen haben, was dann zu verschiedenen Überlegungen über die 

77 F. SCHINDLER, Die Inschriften von Bubon, SAWW 278, 3, 1972, 11 ff. Nr. 2. 
78 L. ROBERT, Hellenica 13, 1965, 99 mit den Nachweisen. Von den drei dort besproche­

nen Grabinschriften von όροφύλακες etwa derselben Epoche aus dem Gebiet des Sultan 
dagi beleuchtet eine (J. R. S. STERRETT, An Epigraphical Journey in Asia Minor, 188S, 
Nr. 156) deren Gefährdung durch Räuber in bemerkenswerter Weise: Αύρ. Πατροκλής και 
Δουδα Σουσου υίω όροφίιλακι Ίσφαγέντι ύπό ληστών μνήμης χάριν. 

79 L. ROBERT hat diese Interpretation begründet und wiederholt verteidigt, besonders 
etwa in L. u. J. ROBERT, La Carie I I , 1954, 42; 282. Όροφΰλακες sind dagegen die οΰροφύ-
λακες von Chios (GDI 5653), deren Aufgabe ausdrücklich als Sorge für die Unverletzlich­
keit der οΰροι (οροί) bezeichnet ist. 

80 W. SCHUBART, Zeitschr. f. ägypt. Sprache 47,1910,154-157 (SB 1918). 
81 Zusammenstellung der Belege bei W. PEREMANS-E. VAN T'DACK, Prosopographia 

Ptolemaica I I , 1952, Nr. 2059. 
82 DITTENBERGER im Gefolge von M. L. STRACK. 
83 WILCKEN, AfP 3, 1906, 323; vgl. DITTENBERGERS Addenda in OGI I I S. 542. Auf die 

όρεοφύλακες des kaiserzeitlichen Ägypten (dazu etwa J. C. SHELTON im Kommentar zu 
P. Mich. 622, 1971) hat zuletzt wieder L. ROBERT (Hellenica 13, 100) in diesem Zusammen­
hang verwiesen. 

84 Die Autoren der Prosop. Ptolem. entscheiden sich nicht zwischen [όρε]οφύλαξ und 
γερροορύλαξ, aber solches Schwanken ist, wie SCHUBART, a. O. 156, sogleich erkannt hat, der 
Quellenlage nicht angemessen. 
. 83 Vgl. die Interpretationen von WILCKEN, AfP 6, 1920, 393; M. ROSTOVTZEFF, A Large 

Estate in Egypt in the Third Cent. Β. C , 1922, 25 f.; G. MCLEAN HARPER, AJPh 49, 1928, 
17-19; V. TCHERIKOVER, Mizraim 4-5, 1937, 9ff., besonders 17 mit Anm. 10; Hellenistic 
Civilization and the Jews, 1959, 69 mit Anm. 85. 
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A r t der Grenze geführt hat, an der dieser όροφύλαξ seinen Dienst geleistet habe,66 

wobei TCHERIKOVER dem Papyrus sogar noch entnehmen wollte, daß der όροφύλαξ 
sich durch den Betrieb eines wenig soliden Wirtshauses an der Grenze einen Neben­
verdienst verschafft habe. 

Nach der Eingabe hieß der Dienstsitz des όροφύλαξ Πηγαί, und Α . A L T 8 7 wie 
F . -Μ. A B E L 8 8 haben diesen O r t nordöstlich von Jaffa an den Quellen des Nähr el 
'Audja lokalisiert, wo die Küstenebene von Scharon an das südliche Bergland von 
Samaria grenzt und wichtige Straßen den Zugang zu letzterem erleichtern. W i r 
haben uns mit diesen landeskundlichen Fragen hier nicht weiter zu beschäftigen, 
aber angesichts der von A B E L eindrücklich beschriebenen geographischen Situation 
ist wohl zumindest nicht ausgeschlossen, daß es sich auch hier um einen όροφύλαξ 
handelt, der irgendwie zu den ptolemäischen Sicherheitsorganen gehört, von denen 
die Fischverteilungsliste P. Cair. Zen. 59006 unter den Papieren Zenons aus seiner 
Zeit in Palästina noch einen άκροφύλαξ, einen φυλακάρχης und einen άρχυπηρέτης 
nennt.89 

I n dem Beschwerdebrief des Herakleides ist davon die Rede, daß dem όροφύλαξ 
eine παιδίσκη von einem der Beschuldigten (oder beiden) übergeben wurde: 
. . . παρέδωκεν αυτήν τώι όροφύλακι . . . αυτή δέ έστιν έμ Πηγαΐς παρά τώι όροφύ-
λακι. Die näheren Umstände dieser Übergabe sind unklar, aber man fragt sich, ob 
hier nicht, eher als die Verwendung des Mädchens als Amüsierdame in dem von 
TCHERIKOVER vermuteten Lokal des όροφύλαξ, eine gewisse Parallele zu dem Ver­
trag zwischen Mile t und Herakleia aus dem frühen 2. Jahrhundert v . Chr.90 vor­
liegt, in dem die beiderseitigen όροφύλακες angewiesen werden, die ihnen über-
gebenen flüchtigen Sklaven aus der Partnerstadt festzunehmen, den vorgesetzten 
Behörden zu melden und bis zu einer von diesen zu vermittelnden Auslieferung in 
Gewahrsam zu halten, ja sogar Eigentümer der Sklaven werden sollen, wenn diese 
Auslieferung nicht zustande kommt. 

Die Nachrichten über όροφύλακες in Mile t und Herakleia in hellenistischer Zeit 
sowie in Amyzon schon i m 4. Jahrhundert v . Chr.91 deuten aber einen verfassungs-

86 TCHERIKOVER gibt eine Zusammenfassung dieser Diskussion in : Hellenistic Civiliza­
tion, a. Ο., dazu etwa noch Μ. HENGEL, Judentum und Hellenismus2, 1973,41; M. A v i -
YONAH, RE Suppl. 13 (1973), Palaestina, 352 f. 

87 Zeitschr. d. Deutsch. Palästina-Vereins 45, 1922, 220-223. 
88 Rev. bibl. 36, 1927, 390-400 mit der Kartenskizze S. 392 (Geographie de la Palestine 

1,1933, 472 f.). 
89 Zu dieser Liste TCHERIKOVER, Mizraim 4-5, 1937, 37f.; 59ff.; vgl. BAGNALL, am Anm. 

34 a. O. 16. 
90 I . Milet 150 (SIG3 633) Z. 87-99. Zur Datierung, über die ich bei der Publikation der 

neuen Inschriften von Herakleia zu handeln haben werde, L. ROBERT, BCH 102, 1978, 
509 f. 

01 Einige Informationen über die noch unveröffentlichte Inschrift aus Amyzon (vgl. die 
Ankündigung der Publikation in BCH 102, 1978, 508) hat L. ROBERT in CRAI 1953, 407 f., 
gegeben. 
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geschichtlichen Kontext im Rahmen der griechischen Polis an, den man bei der 
Einordnung der telmessischen όροφυλακία des beginnenden 2. Jahrhunderts v . Chr. 
der ptolemäischen Reichsorganisation in Palästina vorziehen wi rd . 9 2 Dem Vertrag 
zwischen Mi le t und Herakleia sind dabei wichtige Details über den Charakter dieses 
Amtes in Mile t zu entnehmen, die auch für das Verständnis des Textes von Tel -
messos hilfreich sein werden. 

Die εν έκατέραι των πόλεων όροφύλακες sind nämlich dort im weiteren Verlauf 
des Textes als οί μεν έμ Μιλήτωι την ώνήν έχοντες τοΰ τέλους und οι δε εν Ή ρ α -
κλείαι το όροφυλακικόν τέλος έχοντες einander gegenübergestellt. Für die milesischen 
όροφύλακες bestätigt dabei die enge Parallelität der beiden Formulierungen, was 
man an sich auch schon aus dem bestimmten Ar t ike l bei τέλος folgern muß, wei l 
dieser sich nur als Wiederaufnahme eben der in der vorigen Zeile genannten εν 
έκατέραι των πόλεων όροφύλακες verstehen läßt: Τέλος heißt hier, wie im völ l ig 
eindeutigen Fall von Herakleia, nicht <Steuer>,93 sondern öffentliche Aufgabe>, 
<Amt>,94 meint also nichts anderes als das ebengenannte Amt der όροφύλακες. Der­
selbe Sprachgebrauch ist auch im folgenden Abschnitt des Vertrages (Z. 99-105) 
beibehalten, wo das τέλος της πορθμίδος της εις τον Τοτνοπολιτικόν κόλπον nach dem 
Zusammenhang sicher kein «ferry-toll»,95 sondern der öffentliche Fährdienst selbst 
ist. 

I n dem auf die όροφύλακες bezüglichen Paragraphen ist also überhaupt keine 
Rede von irgendwelchen weiteren τελώναι, und natürlich erst recht nicht davon, daß 
die milesischen όροφύλακες «Hilfsbeamte oder Diener der τελώναι in Milet» ge­
wesen seien, wie A . R E H M in seinem Kommentar zu der Inschrift annahm,96 oder 

92 Man könnte sogar daran denken, daß die Ptolemäer mit der palästinischen όροφυλακία 
eine Polisinstitution nachgeahmt haben, wie auch sonst Einrichtungen griechischer Polis-
administration für die lagidische Verwaltung Pate gestanden haben (PREAUX, CE 29, 1954, 
322-324). 

83 Mit der Bedeutung <Steuer> ist τέλος natürlich auch im hellenistischen Milet gebräuch­
lich gewesen, wie etwa der Vertrag mit Pidasa zeigt ( I . Milet 149, Z. 19 f.; 25). 

94 In τά μέγιστα τέλη oder οί εν τέλει ist dieser Wortsinn so gängig, daß es keiner Nach­
weise bedarf. Daß τέλος auch weniger prominente Funktionen bezeichnen kann, zeigen zwei 
weit voneinander entfernte Beispiele: Bei Aischylos ist Klytaimnestras Auftrag an ihre 
Mägde, dem heimkehrenden Agamemnon Teppiche auf den Weg zu breiten, ein τέλος 
(Ag. 908 f.), und Pollux kommentiert κηρύκεια, Funktion des κήρυξ, mit τέλους τινός 
όνομα (4, 93). Diese Bedeutung von τέλος ist auch vorausgesetzt, wenn ατέλεια λειτουργιών 
verliehen wird (vgl. nur I . Milet 149, Z. 35-38), wobei unter den häufig anzutreffenden 
genaueren Definitionen etwa die ατέλεια στρατείας ( C H . HABICHT, Klio 52,1970,141; 
Z. TASLIKLIOGLU-P. FRISCH, ZPE 17, 1975, 106-108) und besonders die ατέλεια φυλακής, 
die J. u. L. ROBERT, BE 1976, 572, in : REG 89, 524, in der von TASLIKLIOÖLU und FRISCH, 
a. O., publizierten hellenistischen Inschrift aus Skepsis entdeckt haben, verdeutlichen kön­
nen, wie die Milesier dazu kamen, auch die όροφυλακία als τέλος zu bezeichnen. 

95 So im Greek-English Lexicon von LIDDELL-SCOTT-JONES, S. ν. πορθμίς. Auch für die 
delische πορθμίς ή εις 'Ρήνειαν ist diese Interpretation wohl kaum angebracht. 

96 Milet 13, Das Delphinion, 1914,363. Ähnlich anscheinend M. I . FINLEY, Seminar 9, 
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daß sie ihre Anzeige über die festgenommenen Sklaven den πρυτάνεις und den 
ειρημένοι επί τ ή ι φυλακήι «vermittels der Steuerpächter» gemacht hätten, wie 
H . M Ü L L E R neuerdings im Gefolge REHMS die Inschrift versteht.97 

Anlaß für dieses Mißverständnis dürfte gewesen sein, daß die όροφυλακία in Mi le t 
kein öffentliches A m t im eigentlichen Sinn, sondern eine auf dem Weg der ώνή 
vergebene Dienstleistung war, sich bei ihr aber in der Tat keine der Steuer- oder 
Monopolpacht vergleichbare Rendite vorstellen läßt, die Kapitalisten dazu hätte 
bewegen können, in der Übernahme der όροφυλακία. eine gewinnbringende Geld­
anlage zu sehen. Dennoch ist in dem milesisch-herakleotischen Vertrag für die Über­
tragung dieser Funktion genau das Vokabular gebraucht, das von der <Staatspacht> 
her geläufig ist - ein Geschäft, das die Griechen bekanntlich als ώνή aufgefaßt 
haben.98 

Die Formulierung οί εμ Μιλήτωι την ό)νήν έχοντες τοϋ τέλους hat sogar so exakte 
formale Analogien wie τοι έχοντες τάν ώνάν λιβανοπωλάν, οσπρίων, ταρείχου und 
ό έχων τάν ώνάν τοΰ Ιατρικού in dem berühmten späthellenistischen Kultgesetz aus 
Kos,99 das die Pächter städtischer Steuern und Monopole zu bestimmten Opfern 
verpflichtet, sowie ό την ώνήν έχων von Myras Konzessionär der Küstenschiffahrt 
nach Limyra (ή επί Λίμυρα πορθμική ώνή) in einer freilich erst der späteren Kaiser­
zeit angehörenden Inschrift.100 I n dem koischen Gesetz ist έχων τάν ώνάν synonym 
gebraucht mit τάν ώνάν έωνημένος, άγοράξας101 und vor allem dem in diesem Z u ­
sammenhang auch sonst üblichen πριάμενος,102 das zu dem milesischen Vertrag zu-

1951, 89, dessen Unterscheidung, πρασις (Ζ. 100) = auction - ώνή (Ζ. 90) = tax-farming, 
aber nicht recht verständlich ist. 

97 Milesische Volksbeschlüsse, 1976, 46. 
98 Vgl. etwa sdion M . ROSTOWZEW, Geschichte der Staatspacht in der röm. Kaiserzeit, 

1902, 5 f.; neuerdings hat D. BEHREND, Attische Pachturkunden, 1970, 46-48; 69-71, über 
die Abgrenzung der ώνή gegen die μίσϋωσις gehandelt. 

99 SIG3 1000 (SOKOLOVSKI, am Anm. 73 a. O. 168), Z. 14-16. 
100 OGI 572, dazu L. ROBERT, Noms indigenes dans l'Asie-Mineure greco-romaine, 1963, 

35 f.; Documents d'Asie-Mineure meridionale, 1966, 52. 
101 Um die Inhaber des Rechtes zur Benützung der städtischen Thunfisch-Warte handelt 

es sich bei den άγοράξαντες τάν ώνάν σκοπας δαμοσίας (Ζ. 10). Wie dieses Monopol funk­
tionierte, zeigt eine von L. ROBERT, Hellenica 9,1950,94-97, behandelte Inschrift aus 
Kyzikos (Michel 1225; E. SCHWERTHEIM, in: Stud. z. Religion u. Kultur Kleinasiens, Fest­
schrift F. K. Dörner, 1978, I I 813 f.). Der Kommentar von W. A. L. VREEKEN, De lege 
quadam sacra Coorum, 1953, 70-73, führt, J. TOEPFFER ( M D A I [ A ] 16, 1891, 424) folgend, 
in die Irre, wenn er von der Pacht lediglich einer Benützungssteuer ausgeht. Der Z. 11 be­
handelte τάν αλλαν μισθωσάμενος σκοπάν τάν έπί Ναυτιλέωι ist kein Argument für diese 
Annahme: Der Unterschied besteht im Geschäftstyp der Überlassung, ώνή bei der δαμοσία 
σκοπά, bei der anderen μίσθωσις. 

102 Vgl. z. B. Andoc. 1, 73 (ώνάς πριάμενοι έκ τοϋ δημοσίου), SIG3 218 (οί αν την ώνήν 
πρίωνται των παρανομησάντων), IG Π 2 1176 (οί πριάμενοι τό θέατρον = οί ώνηταί; zu 
diesem Vertrag BEHREND, a. Ο. 86-88), oder die Revenue Laws des Ptolemaios I L , wo die 
Steuerpächter mehrfach als έχοντες bzw. πριάμενοι τάς ώνάς bezeichnet sind (J. BINGEN, 
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rückführt. D o r t heißen nämlich die schon erwähnten <Pächter> des Fährdienstes nach 
dem Golf von Ioniapolis οί πριάμενοι την ώνήν,103 eben weil sie bei der Versteige­
rung dieser Konzession durch die άνατάκται der Stadt Mile t das Höchstgebot ge­
macht und mit Kauf und Barzahlung das Recht erworben haben, die staatliche 
Fähre zu betreiben und in der Erhebung der festgesetzten Fahrpreise ihr Kapi ta l 
wieder hereinzubringen und ihren Gewinn zu erwirtschaften. 

Andererseits sind aber etwa in Teos οί πριάμενοι την παράσχεσιν τών ίερείων die 
Unternehmer, mit denen die Stadt einen Dienst- oder Werkvertrag über die Liefe­
rung der von ihr benötigten Opfertiere abgeschlossen hat.104 Daß auch solche Ge­
schäfte ώνή heißen, zeigt z. B. eine Inschrift aus Erythrai (. . . ot άγορανόμοι πω-
λοΰντες τάς ώνάς προστιθέτωσαν την ποίησιν τών στεφάνων), in der für die Ver­
gabe des Kontraktes mit πωλεϊν eines der hier geläufigen Verben des Verkaufens 
gebraucht ist;105 man vergleiche nur die Stiftung der Phainia Aromation aus Gy-
theion ( . . . όπως οί άρχοντες, δταν και τα λοιπά δημόσια έργα έγδίδωσιν, . . . και την 
έλαικήν πιπράσκωσιν παροχήν),106 die Ehrung eines Philokrates durch Kameiros, der 
dort gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. anstelle der kostspieligen staatlichen 
Regie beim Unterhalt der Befestigungen die anderswo längst schon übliche Vergabe 
der Bauarbeiten im Werkvertrag eingeführt hatte: όπως πωλητά τά έργα γίνηται,1 0 7 

oder die bekannte Inschrift für Protogenes von Olbia,108 der die Bauverträge für 
die Stadtmauer öffentlich vergab (άπέδοτο πάντα τά έργα ΰπό κήρυκα) und die U n ­
ternehmer, die zu dieser Terminologie passend έργώναι heißen, durch sofortige 

Sammelbuch, Bh. 1, 1952, Index X I I I s. ν. ώνή). Technisch ist diese Terminologie auch für 
den Verkauf von Priestertümern, für den hier als ein Beleg aus vielen I . Priene 174 (SOKO-
LOWSKI, Lois sacrees de l'Asie Mineure, 1955,37) steht: Διαγραφή Διονύσου Φλέου. . . . 
επί τοϊσδε πωλοϋμεν τήν Ιερωσύνην . . . ό πριάμενος ίερήσεται χρόνον όσον αν βιοΐ . . . 
έάν υπέρ . .. δραχμάς ευρηι ή ίερωσύνη . .. καταβαλεΐ δε ό πριάμενος . . . 

ιο3 ygi_ ; m zweiten milesischen Beschluß von 223/2 über die Einbürgerung von Kretern 
( I . Milet 37, Z. 67ff.): ποιήσασθαι [δέ και τους άνα]τ[άκτα]ς τήν πρασιν τοϋ ένλιμενίου 
έφ' ώιτε οί πρι[άμενοι τήν ώνήν ά]τελ(εϊ)ς [άφήσουσ]ιν τους εισάγοντας τ ι τών πολι[το-
γραφηθέντων]. 

104 HERRMANN, Anadolu 9, 1965, S. 38, I I 44 f. mit dem Kommentar S. 67f. In derselben 
Inschrift wird wenig später (Z. 57ff.) die Beschaffung der Kränze für das άγαλμα des 
Antiochos I I I . geregelt: προσπωλεϊν δέ τή ώνή τής στεφανοπωλίας τους εκάστοτε γινό­
μενους ταμίας τήν παράσχεισιν τών στεφάνων τούτων. Weil das Geschäftsobjekt στεφα-
νοπωλ'ια (das Wort ist sonst nicht belegt) heißt, hat BEHREND (a. O. 47) an eine «Konzes­
sion zum Devotionalienhandel» entsprechend den im vorigen Abschnitt erwähnten Mono­
polen gedacht, aber προσπωλεϊν τήν παράσχεσιν erklärt sich besser, wenn man mit HERR­
MANN (a. O. 71 f.) von einem Dienstleistungsvertrag ausgeht. 

105 SIG3 284.(H. ENGELMANN-R. MERKELBACH, Die Inschriften von Erythrai und Klazo-
menai, 1973, 503). 

106 SEG 13, 258; WILHELM, Pragmat. Akad. Athen. 17, 1951, 98 f. 
107 MAIER, Griech. Mauerbauinschriften I Nr. 49. 
los SIG3 495 ( v g i_ MAIER, a. O. Nr. 82), Z. 130ff. 
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Anzahlung einer Arrha1 0 9 zu besonders günstiger Kalkulat ion veranlaßte. Bei 
allen diesen Beispielen, die sich leicht vermehren ließen,110 sind die Rollen scheinbar 
der sprachlichen Fixierung des Geschäftes entgegengesetzt: Die <verkaufende> Stadt 
bezahlt i n Wirklichkeit , und der <kaufende> Unternehmer bekommt das vereinbarte 
Geld. Besonders deutlich ist dies etwa an der Stelle der Protogenes-Inschrift, wo es 
um die Finanzierung einer Gesandtschaft zum Skythenkönig Saitaphernes geht, die 
der zum Zug gekommene Auftragnehmer aus dem ihm zugewiesenen Fixum zu 
bewerkstelligen hatte (Z. 45 ff. : πραϋέντος τοϋ στόλου εις βασίλεια κατά το ψή­
φισμα, εν ώι έδει τους άγοράσαντας λαμβάνειν παρά της πόλεωςχρυσοϋς τριακόσιους, 
και άγοράσαντος Κόνωνος, διά τό δε τα χρήματα μη δύνασϋαι δοΰναι τους άρχοντας 
. . . διαλυσαμένων την ώνήν προς την πόλιν και διά ταϋτα τρις άναπραθείσης της 
ώνής . . .), oder in einem Papyrus vom Jahr 247 v. Chr. aus dem karischen K a -
lynda,111 wo ein Unternehmer die Lieferung von Wein für eine Panegyris i m öffent­
lichen Dienstvertrag übernommen (ό γεωργός . . . έπρίατο παρά της πόλεως παρα-
σχεϊν οϊνον), aber nur einen Teil der vereinbarten Bezahlung erhalten hatte (καί 
εις τοΰτο άποδεδωκότων μοι των ταμιών . . .) und deshalb gegen die Stadt prozes­
sierte. 

Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, das angedeutete Phänomen in den Z u ­
sammenhang einer rechtsgeschichtlichen Theorie zu stellen. BEHREND hat i n seiner 
A n m . 98 genannten Arbeit über die attische Bodenpacht (S. 28-49, besonders 40 -
44) seine Ansicht von der «Einheitlichkeit der μίσθωσις» vorgetragen, die sich für 
den Abschluß sowohl von Pacht- als auch von Werk-/Dienstverträgen112 verwenden 
ließ und bei der das Sichverpflichten des Vertragsnehmers μισθοΰσθ-αι heißt, ganz 
gleich, ob dieser bei der Bodenpacht Zins zahlen oder beim Werkvertrag Entlohnung 
erhalten w i r d . Als Grundlage dieser Identität der beiden für unser Rechtsdenken 
verschiedenen Geschäftstypen verstand BEHREND die pragmatische Einsicht der Grie­
chen, daß beide Male «die Arbeitsleistung zur Gewinnung des Lebensunterhaltes» 
geschäftsentscheidend war (41 f.) . Vielleicht läßt sich dieses Erklärungsmodell auf 
den Kauf ausdehnen und von einer ähnlichen Einheitlichkeit der ώνή sprechen, die 

100 Dazu F. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale, 1950, 373 f. 
110 Zu berücksichtigen ist vor allem das eben angerührte weite Feld der als ώνή stili­

sierten Werkverträge bei öffentlichen Bauten, zu dem auf die Quellen- und Literaturzusam­
menstellung von MAIER, a. O. I I 40 f. Anm. 5; 50-52, und auf das Verzeidmis der ο'ίδε 
έπρίαντο τα πυθικά έργα in Delphi verwiesen sei (vgl. o. Anm. 54), mit dem erst kürzlich 
ein wichtiges Dokument über die delphischen έργώναι hinzugekommen ist. Das skizzierte 
rechtsgeschichtliche Problem hat A. BURFORD, The Greek Temple Builders at Epidauros, 
1969, 161, gestreift, aber nicht weiterverfolgt. 

111 P. Cair. Zen. 59341 a. 
112 So sind die attischen Bauwerkverträge als μίσθωσις stilisiert, und die Vertragsnehmer 

heißen dort entsprechend nicht έργώναι, sondern μισθωτού. Vgl. etwa auch die Vergabe der 
Aufzeichnung von Inschriften durch die athenischen Poletai auf dem Wege der μίσθωσις 
(ATL I I A 9; D 8; IG I 2 76; 110; 115; IG IP 3-5; Hesperia 43, 1974, 157ff. Z. 47ff. mit 
dem Kommentar von R. S. STROUD, S. 183 f.). 
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den Griechen die für unser Gefühl <echte> ώνή der Staatspacht und den als ώνή 
stilisierten Werk-/Dienstvertrag ohne Rücksicht auf die Richtung, in der die mi t 
dem Geschäft verbundenen Zahlungen zwischen den Partnern gegangen sind, als 
typengleich erscheinen ließ, wei l der πριάμενος mit der Bewirtschaftung einer staat­
lichen Einnahmequelle wie mi t dem Anspruch auf Entgelt für seine Leistungen an 
den Staat in jedem Fall das mit der ώνή intendierte Recht erwarb, aus seiner Tät ig­
keit i m Auftrag der Polis persönlichen Nutzen zu ziehen. Die Einheitlichkeit der 
Terminologie i n den beiden einander folgenden Paragraphen über das τέλος der 
όροφυλακία und das τέλος der πορθμίς εις τον Ίωνοπολιτικόν κόλπον i m Vertrag 
zwischen Mi le t und Herakleia demonstriert diese Einheit der ώνή mi t aller Deut­
lichkeit. 

Man muß also davon ausgehen, daß die όροφυλακία in Mi le t i m frühen 2. Jahr­
hundert v . Chr. im Dienstvertrag an den (oder die) Unternehmer vergeben worden 
ist, der dafür das preisgünstigste Angebot machte. Z u einem solchen Vertrags­
verhältnis paßt auch vorzüglich, daß nach Z. 96 ff. nicht die Stadt, sondern die 
όροφύλακες von den Eigentümern der entlaufenen und rückgeführten Sklaven eine 
Prämie, das άναγώγιον, von 12 rhodischen Drachmen alter Währung113 und dazu 
noch eine Aufwandsentschädigung (τροφής όβολόν) für jeden Verwahrungstag er­
halten sollen, vielleicht wei l diese Aufgabe im Vertrag der όροφύλακες gar nicht 
vorgesehen gewesen war und deshalb extra entgolten werden mußte, und daß ins­
besondere das Eigentum an den aufgegriffenen Sklaven den όροφύλακες und eben 
nicht der Stadt verfällt , wenn niemand innerhalb einer Viermonatsfrist Rechte an 
ihnen geltend macht. Da diese Bestimmungen die όροφύλακες beider Städte in 
gleicher Weise betreffen, muß man wohl folgern, daß auch die herakleotischen 
όροφύλακες damals private Unternehmer waren. 

I m 4. Jahrhundert v . Chr. figurierte i n Amyzon der όροφύλαξ dagegen «parmi 
les dignitaires de la cite».114 Ob das früher auch in Mi le t der Fall war und ob 
Rentabilitätserwägungen wie bei dem erwähnten Mauerbau in Kameiros die spätere 
Einführung der ώνή bei der Vergabe der όροφυλακία veranlaßt haben, wissen w i r 
nicht. W i r wissen auch nicht, welche Qualifikation von den Bewerbern um die m i -
lesische όροφυλακία gefordert wurde, aber es ist zu vermuten, daß man dieser 
Funktion keine so erstrangige sicherheitspolitische Bedeutung zugemessen haben 
kann, wie sie für das Kommando der Forts auf dem Festland und den milesischen 
Inseln, die φρουραρχία, und den Garnisonsdienst dort und in der Stadt, die φυλακή 
κατά πόλιν και φρουρική, aus den bekannten Vorbehalten zu erschließen ist, mit 
denen die Milesier die eingebürgerten kretischen Söldner für 20, die eingebürgerten 
Trallianer und Herakleoten für 10 Jahre Bewährungszeit vom Zugang zu diesen 

113 Dazu L. ROBERT, Etudes de numismatique grecque, 1951, 173 f. 
114 L. ROBERT, am Anm. 91 a. O. 
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Funktionen ausschlössen, während ihnen die μετουσία των λοιπών πάντων sogleich 
offenstand.115 

Für Telmessos setzt das königliche Schreiben, das ja nur eine Reform verfügte, 
die Existenz der όροφυλακία bereits voraus. W i r wissen aber überhaupt nicht, auf 
welche Weise die όροφύλακες dort bislang bestellt worden waren, und können nur 
vermuten, daß sich mit den bisherigen Methoden nicht mehr genügend Leute für 
diese ja gewiß nicht erst in der Kaiserzeit mühsame und mitunter gefährliche Auf ­
gabe hatten finden lassen.116 Man w i r d nicht einmal mi t Sicherheit sagen können, 
ob die μεταπορευόμενοι τεχνϊται erst von jetzt an zu der (nach dem Beispiel von 
Amyzon bislang in Telmessos den πολϊται obliegenden?) όροφυλακία herangezogen 
wurden oder ob die Neuerung lediglich in der Befreiung vom χειρωνάξιον bestand, 
die eine gewisse Analogie zu der Befreiung der χωροφύλακες von der im übrigen 
ungeklärten Abgabe des στατήρ im Sympolitievertrag zwischen den westlokrischen 
Städten Myania und Hypn ia aus dem frühen 2. Jahrhundert v . Chr. darstellen 
könnte.117 

Daß auch Telmessos seine φρούρια hatte, zeigt die Erwähnung von castra Tel-
messium im Friedensvertrag von Apameia.118 Wenn der Dienst in diesen φρούρια so 
strikt wie in Mi le t oder Teos auf die Bürger beschränkt war, als όροφύλακες aber 
Metöken herangezogen wurden, kann man daraus für die telmessische όροφυλακία 
wohl eine ähnliche Abgrenzung von φρουραρχία und φυλακή folgern, wie sie für 
Mi le t die Vergabe der όροφυλακία durch ώνή nahelegt. 

Bei den περίπολοι, die i n A t t i k a für die Sicherheit des Landes zu sorgen hatten, 
dienten seit dem 5. Jahrhundert sowohl Epheben als auch Nichtbürger,119 die For­
mulierung unseres Erlasses scheint jedoch eher gegen einen ähnlich gemeinsamen 
Dienst von Bürgern und Metöken zu sprechen120 und die telmessische όροφυλακία, 
über deren Organisation weiter gar nichts bekannt ist, ausschließlich den letzteren 

115 I . Milet 37, Z. 65 ff.; 143 (Staatsverträge 537), Z. 29ff.; 150, Z. 50ff. L. u. J. ROBERT 
haben jüngst bei der Publikation einer neuen Inschrift des 3. Jahrhunderts v. Chr. aus 
Teos (Journal des Savants 1976, 153 ff., besonders 196-235) über die φρούρια der hellenisti­
schen Städte Kleinasiens gehandelt und sowohl ihre Bedeutung für die Sicherung der χώρα 
als auch die Gefahr von Aufstand, Abfall und Umsturz, die von dort ihren Ausgang nehmen 
konnten, hervorgehoben. 

ne Vielleicht hat sich dem Redaktor des Schreibens das für die Übernahme von Ämtern 
nicht geläufige αϊρεσθαι gerade deswegen hier aufgedrängt, weil es auch sonst das Mühe­
volle einer Aufgabe betont. So wird auch die όροφυλακία ein οΰ φαϋλον πράγμα gewesen 
sein, wie es Sokrates und Glaukon vor sich sehen, wo sie es unternehmen (αιρεσθαι), den 
Charakter der idealen Wächter der Politeia zu bestimmen (Plat. Pol. 2, 374 e). 

117 IG X I 2 1, 748 (FdDelphes I I I 4, 352 mit weiteren Hinweisen). 
118 Liv. 37, 56, 4 f. Vgl. o. S. 86. 
119 Die Literatur zu den lange umstrittenen athenischen περίπολοι verzeichnet LAUNEY, 

am Anm. 24 a. O. I I 834, dazu C. PELEKIDIS, Histoire de Pephebie attique, 1962, 35-47, vgl. 
Y. GARLAN, BCH 102,1978,107. 

120 Man erinnere sich aber an die oben erwähnte Unterstützung bürgerlicher Choregen 
durch sechs Choregen aus dem Kreis der κατοικεϋντες και γεωργεϋντες von Lindos. 
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zuzuweisen. Daß die Jungbürger als περίπολοι Streifendienst i n der χώρα leisteten, 
ist für die hellenistische Zeit auch aus Phokis121 und Epirus122 bekannt, und die aus 
dem karischen Apollonia/Salbake stammende Weihung eines παραφύλαξ123 und 
der ihm unterstellten νεανίσκοι, die samt ihrem νεανισκάρχης als όροψυλακήσαντες 
bezeichnet werden, zeigt das Fortleben dieser Tradi t ion in Karien bis i n die hohe 
Kaiserzeit hinein.124 I n Milet , Herakleia und Telmessos hatte man sich, wie die 
diskutierten Inschriften erkennen lassen, zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. 
dieses Model l dagegen nicht zu eigen gemacht und keine Bedenken getragen, die 
mi t der Vergabe durch ώνή wie mit der Heranziehung von Metöken verbundene 
Schwächung der unmittelbaren Kontrol le dieses Dienstes durch die Polis i n Kauf 
zu nehmen. 

Philotera 
Ob die Bestimmungen über die όροφυλακία sich i m folgenden noch fortgesetzt 
haben oder ob schon in der letzten Zeile des Fragmentes mit der Regelung eines 
weiteren Problems begonnen war, läßt sich wohl nicht mehr entscheiden. Vermutlich 
war dort von einem Funktionär - ob der Stadt oder des Königs, bleibt offen - die 
Rede, der Zuständigkeit an einem O r t hatte, dessen Namen man wohl nur als 
Φιλωτέρα wiederherstellen kann. 

Es gibt zwei Städte dieses Namens, Φιλωτέρα am Roten Meer125 und Φιλωτέρα/ 
Φιλωτερία/Φιλοτερία126 am See Tiberias in Palästina, die aber beide für das Frag-

121 L. ROBERT, am Anm. 27 a. O. 108-110. 
122 L. ROBERT, Hellenica 10, 1955, 283-292; vgl. J. u. L. ROBERT, BE 1973, 260, in: REG 

86,110 f. 
123 Παραψύλακες sind auch für Städte im kaiserzeitlichen Lykien bezeugt, darunter für 

Kadyanda (ΤΑΜ I I 661), die nördliche Nachbarstadt von Telmessos. Wie üblich gehört das 
Amt, zu dem hier nur auf L. ROBERT, am Anm. 27 a. O. 101 ff., und Hellenica 11/12, 1960, 
482 (Didyma, also milesische παραφύλακες!) und die inzwischen überholte Belegsammlung 
von MAGIE, am Anm. 13 a. O. 1515 f. Anm. 47, verwiesen sei, dort zu den von den pro­
minenten Bürgern bekleideten und in ihren Ehrungen aufgezählten öffentlichen Funktionen. 
Wie der Polizeidienst im kaiserzeitlichen Telmessos organisiert war, wissen wir nicht, und 
natürlich erst recht nidit, wie sich die όροφυλακία in hellenistischer Zeit dort in einen viel­
leicht größeren Rahmen von Sicherheitsdiensten eingefügt hat. 

124 L. u. J. ROBERT, am Anm. 79 a. O. 281 ff. Nr. 162. 
125 H . KEES, RE 20, 1 (1941), Philoteras, 180f.; Ρ. Μ. FRÄSER, Ptolemaic Alexandria, 

1972, I 177f.; I I 299 f. Anm. 348. 
126 Der Name ist in verschiedener Form überliefert, vgl. die Diskussion bei Steph. Byz. 

s. ν. Φιλωτέρα, dazu E. HONIGMANN, RE, a. O., Philoteria, 181 f. Polybios berichtet davon 
(5, 70), daß die Stadt, die bei ihm Φιλοτερία heißt, im 4. Syrischen Krieg zu Antiodios I I I . 
überging. - A. A L T (vgl. HENGEL, am Anm. 86 a. O. 43) hat Zweifel am städtischen Cha­
rakter der Ansiedlung geäußert (Palästinajahrbuch 33, 1937, 76ff. [ = K l . Schriften2, 1959, 
I I384ff . ] , besonders 86ff.), aber Polybios bezeichnet den Ort, der nicht bedeutungslos 
gewesen sein kann (vgl. E. SCHÜRER, Geschichte des jüdischen Volkes I 2 , 1901, 188 f.; 286 
[Engl. Übers.: The History of the Jewish People I , ed. G. VERMES - F. MILLAR, 1973, 144; 
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ment aus Telmessos, bei dem man doch am ehesten an einen O r t im westlichen 
Lykien denkt, wohl nicht in Frage kommen. Beide Städte sind Gründungen des 
Philadelphos, die ihren Namen zu Ehren der Philotera tragen, der Tochter des 
Ptolemaios I . und der Berenike, mi th in also der leiblichen Schwester des Philadel­
phos und der Arsinoe I L , die schon vor dem Tod der Arsinoe (Juli 270) gestorben 
sein muß. Es kann kaum ein Zweifel sein, daß w i r in dem lykischen Φιλωτέρα einen 
weiteren nach dieser Prinzessin genannten O r t zu erkennen haben.127 

Philadelphos hat i n Lykien die Hafenstadt Patara nach größeren baulichen Er­
neuerungen in Arsinoe umbenannt.128 Es dürfte sich empfehlen, das neu bezeugte 
Philotera im Zusammenhang damit zu betrachten. Dann w i r d offenbar, daß Phi l ­
adelphos seine beiden Schwestern in Lykien ebenso nebeneinander ehren wollte, wie 
er es auch am Roten Meer mit nach Arsinoe wie nach Philotera benannten Gründun­
gen getan hat.129 

Leider ist nicht überliefert, wann die Neubenennung von Patara erfolgte. Strabo 
fügt seiner No t i z über den Namenwechsel die Bemerkung an, daß sich trotzdem 
der alte Name gehalten habe (επεκράτησε δε τό εξ αρχής δνομα). H O L L E A U X 1 3 0 hat 
diese Nachricht so interpretiert, daß erst mit der Beendigung der ptolemäischen 
Herrschaft über Lykien durch Antiochos I I I . der Name Arsinoe wieder durch 
Patara ersetzt wurde, und G. K L A F F E N B A C H ist ihm darin gefolgt.131 Ein Zenon-
papyrus vom Jahr 25713a könnte aber vielleicht zeigen, daß sich die neue Benennung 

228]; A. ABEL, Geographie de la Palestine 11,1938,284; Rev. bibl. 63, 1956, 89 f.), aus­
drücklich als Polis, und weitere Überlieferung zum reditlichen Status von Philoteria gibt 
es nicht. 

127 Zur Person der Philotera und zu ihrer anscheinend auch beim Königspaar sehr an­
gesehenen Stellung am alexandrinischen Hof grundlegend R. PFEIFFER, Kallimachosstudien, 
1922,14-37, ferner J. REGNER, RE, a. O., Philotera, 1285-1294; FRÄSER, a. Ο. 1668 f. 
Schon PFEIFFER hat auch darauf hingewiesen, daß in Ägypten nach Philotera zwei Komen 
(Φιλωτερίς) des den Namen ihrer Schwester tragenden Arsinoites benannt waren und für 
Ptolemais ein Demos Φιλωτέρειος bezeugt ist (FRÄSER, a. O. I I 125 Anm. 76 a). J.-P. REY-
COQUAIS hat kürzlich (Syria 55,1978,314-325) eine Söldnerliste des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. aus Nordsyrien herausgegeben, in der unter vorwiegend aus Griechenland, aber 
auch aus Kleinasien, Zypern und Kyrene stammenden Soldaten ein Φιλωτέρει,ος aufgeführt 
ist. Obwohl REY-COQUAIS in ihm einen mit dem Demotikon benannten Bürger von Ptole­
mais sieht, dürfte hier die Vermutung näherliegen, daß der Mann aus Philoteria am See 
Tiberias stammte. 

128 Strab. 14,3,6, dazu L. ROBERT, Hellenica 11-12,1960,155-157 (vgl. Essays C. B. 
Welles, 1966, 202). 

129 Zu den Aktivitäten des Philadelphos an der Westküste des Roten Meeres vgl. H . KOR-
TENBEUTEL, Der ägypt. Süd- u. Osthandel in der Politik der Ptolemäer und röm. Kaiser, 
Diss. Berlin 1931, 16-33; FRÄSER, a. Ο. Ι 177-179 mit den Hinweisen zu den drei Arsinoe 
gewidmeten Gründungen am Roten Meer in den zugehörigen Anmerkungen. 

130 Am Anm. 6 a. O. I I I , 1942, 149 f. 
131 R. HERZOG-G. KLAFFENBACH, Asylieurkunden aus Kos, Abh. Akad. Berlin 1952, 1, 

26. 
132 P. Mich. Zen. 10. 
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von vornherein nicht recht durchgesetzt und Strabon ebendies gemeint hat. I n dem 
Papyrus (2 . 11-13) berichtet Sosipatros einem Antimenes von der glücklichen Rück­
kehr einer Verwandten aus Ägypten: γίνωσκε δέ υπό των χειμώνων κατενεγχθέντας 
είς Πάταρα, κεΐθεν δέ μισθωσάμενοι πλοΐον παρέπλευσαν προς ήμδς είς Άρσινόην 
( = Arsinoe in Pamphylien).133 Antimenes gibt dieses Schreiben mit einem leider nur 
recht fragmentarisch erhaltenen Begleitbrief an Zenon weiter und schreibt dort 
(2 . 5): ϋπό τοϋ χειμώνος κατηνέγχθησαν είς Άρσινόην[ . Wenn man das nicht 
für eine fehlerhafte Wiedergabe des Sosipatrosbriefes halten w i l l , 1 3 4 bleibt nur 
W I L C K E N S Lösung,135 daß Patara 257 zwar offiziell Arsinoe hieß, aber der alte 
Name daneben fortlebte.130 

Wie dem auch sei, bei Philotera hat sich der dynastische Name auf jeden Fall 
über das Ende der ptolemäischen Herrschaft in Lykien hinaus gehalten. N u r wissen 
w i r eben nichts über Lokalisierung und Bedeutung dieser Siedlung, auch nichts 
darüber, ob es sich um eine wirkliche Neugründung des Philadelphos oder nur um 
eine Neubenennung wie bei Patra-Arsinoe gehandelt hat. 

Wenn nach den vorhergehenden Überlegungen der Schluß naheliegt, das telmessi-
sche χειρωνάξιον sei eine Steuer gewesen, die den ortsansässigen Handwerkern 
nichtbürgerlichen Standes von der Polis abgefordert wurde, und die όροφυλακία sei 
eine städtische Funktion mit dem Zweck der Sicherung der χώρα von Telmessos 
gewesen, w i r d man es nicht ohne weiteres selbstverständlich finden, daß Regelungen 
über diese Institutionen in einem Königsbrief getroffen sind, und zwar durchaus 
nicht etwa mi t einer wenigstens der Form nach unverbindlichen Empfehlung, son­
dern mit einer Anweisung, die in ihrer bündigen Kürze den vorausgehenden Ver­
fügungen über Lasten, die die königliche Regierung selbst der Stadt auferlegt hatte, 
ganz entspricht. Auch wenn man gewiß davon auszugehen hat, daß das Schreiben 
die An twor t auf Gesuche und Vorschläge der Telmessier darstellt, ändert das nichts 
an der Tatsache, daß hier über eine so typisch innerstädtische Angelegenheit wie die 
Beziehung zwischen Polis und Metöken durch ein königliches Dekret entschieden 
w i r d . 

Als dieses verfaßt wurde, gehörte das χειρωνάξιον in Telmessos nicht oder nicht 
mehr zu den τέλη, die mi t der aus zahlreichen hellenistischen Proxeniedekreten 

133 Zur Lokalisierung vgl. die Überlegungen L. ROBERTS, Etudes epigraphiques et phi-
lologiques, 1938, 255 f.; Hellenica 11-12, 157 Anm. 2. 

134 EDGAR im Kommentar zu P. Mich. Zen. 10. 
135 Afp 3; 1927,277. Der zerstörte Text könnte Z. 5 mit einem klärenden Zusatz, etwa 

την εν Λυκία wie bei Strabo, fortgesetzt gewesen sein und so eine Verwechslung Patara-
Arsinoes mit dem pamphylischen Arsinoe des Sosipatros verhindert haben. 

136 Andernfalls wäre mit dem Datum des Papyrus, Apri l 257, ein Terminus post quem 
für dieUmbenennungPataras, das unter diesem Namen auch in dem etwas früheren P. Mich. 
Zen. 1 vorkommt, gegeben. 
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geläufigen Formel &v ή πόλις κυρία εστίν als von der Stadt in autonomer Regie 
verwaltete Einkünfte gekennzeichnet sind: Der König hatte diese eigentlich städti­
sche Steuer für sich in Beschlag genommen. 

Ein vergleichbarer Fall ist uns wahrscheinlich aus dem wie Telmessos i m 3. Jahr­
hundert ptolemäischen Halikarnassos schon für die Zeit des Philadelphos durch den 
vielbesprochenen Zenonpapyrus P. Cair. Zen. 59036 bekannt:137 Apollodotos, ein 
hoher königlicher Funktionär, vielleicht οικονόμος in Karien, hatte dem Trierarchen 
Xanthippos rund 5465 Drachmen geliehen, die aus Steuergeldern genommen waren, 
die Halikarnassos an die königliche Verwaltung abgeführt hatte. I n dem Papyrus 
geht es um die Rückzahlung dieser Summe, die sich aus drei, verschiedenen Quellen 
entstammenden und unter verschiedenen Titeln zu verbuchenden, Einzelbeträgen 
zusammensetzte. 2000 Drachmen stammten aus den ιατρικά, waren von dem könig­
lichen εν Άλικαρνασσώι γαζοφύλαξ ausbezahlt worden und sollten, wieder für die­
sen Ti te l (εις τα ιατρικά), durch Überweisung an einen Medeios, in dem man einen 
in Alexandreia residierenden Funktionär der königlichen Zentralverwaltung gesehen 
hat, zurückgegeben werden. Diese ιατρικά gelten in der Forschung fast einhellig als 
eine von Philadelphos nach dem Muster des in Ägypten üblichen ϊατρικόν in der 
karischen Stadt eingeführte <Reichs>steuer.138 Dabei scheint man übersehen zu haben, 
daß das ϊατρικόν in Ägypten zwar in Geld an die Ärzte ausbezahlt,139 aber in 
Naturalien von den Steuerpflichtigen erhoben wurde,140 während es sich in Hal ikar ­
nassos um eine Geldsteuer handelt, die sich viel zwangloser dem schon für die 
zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts in Teos,141 für etwa die erste Hälfte des 3. Jahr­
hunderts in Delphi1 4 2 und für das 1. Jahrhundert in Kos143 als jeweils städtische 
Steuer bezeugten ϊατρικόν an die Seite stellen läßt. Die königliche Verwaltung 
hatte diese einst städtische Abgabe für sich in Beschlag genommen;144 sie wurde 

137 Zwischen Z. 13 und 14 dieser Edition ist eine Zeile ausgelassen, die EDGAR selbst 
Aegyptus 14, 1934, 119, nachgetragen hat. Der vollständige Text findet sich bei H U N T -
EDGAR, Select Papyri I I , 1958,410. Vgl. für das Folgende die Literaturhinweise in Chiron 
7, 1977, 58 Anm. 83, wo der Papyrus versehentlich als P. Cair. Zen. 59031 zitiert ist (dazu 
noch R. BOGAERT, Banques et banquiers dans les cites grecques, 1968, 272), besonders die 
neue und eingehende Interpretation von BAGNALL, am Anm. 34 a. O. 95 f. 

138 Nach EDGAR und WILCKEN zuletzt BAGNALL, a. O., widersprochen hat A. HEUSS, 
Stadt und Herrscher des Hellenismus, 1937, 114. 

139 P. Hamb. I I 171. 
140 O. NANETTI , Aegyptus 24,1944,119-125. P. Hib. 102 wird Zahlung eines Geld­

äquivalentes ins Auge gefaßt, aber auch dort nur als Alternative für die 10 Artaben Olyra, 
auf die die Steuerschuld berechnet ist. 

141 SEG I I 579 mit den Bemerkungen von WILHELM, Klio 27,1934,270-285. Zusam­
menstellung der Literatur, bereinigten Text, Übersetzung, Diskussion der Datierungsfrage 
und Kommentar gibt jetzt L. ROBERT, Journal des Savants 1976, 175-188. 

142 SIG3 437. 
143 SIG3 1000 (vgl. Anm. 99) Z. 16. 
144 Für die Rückzahlung der 2000 Drachmen aus den halikarnassischen ιατρικά und 

eines weiteren Teilbetrages von 465 Drachmen aus unbekannter Quelle hat Apollodotos dem 
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noch un te r d e m a l ten N a m e n erhoben, aber n ich t meh r oder n ich t meh r ausschließlich 

f ü r i h r e ursprüngl iche B e s t i m m u n g i n n e r h a l b der Pol is v e r w e n d e t . N a c h der E i n ­

z a h l u n g an die kön ig l i che Kasse v e r f ü g t e n die ptolemäischen F u n k t i o n ä r e m i t , 

v i e l l e i ch t n u r f ü r uns erstaunlicher, persönlicher F re ihe i t über die Gelder z u Z w e k -

k e n , die m i t der ä rz t l i chen V e r s o r g u n g v o n Hal ika rnassos n icht das geringste z u 

t u n ha t t en . 

K o n n t e H E U S S hier noch z u r N o t behaupten, daß das alles die innere A u t o n o m i e 

der S tad t n ich t e igent l ich betraf ,1 4 5 so ze ig t das neue F r a g m e n t aus Telmessos, daß 

die K o n s t r u k t i o n einer säuberlichen T r e n n u n g zwischen den Sphären der m o n a r c h i ­

schen u n d der städtischen V e r w a l t u n g eine unrealistische V o r s t e l l u n g ist, w e i l sich 

ein K ö n i g n icht d a m i t begnügen k o n n t e , l ed ig l i ch die E r t r äge der v o n i h m beschlag­

n a h m t e n Pol iss teuern ab l i e fe rn z u lassen u n d al le m i t der E r h e b u n g ve rbundenen 

Entscheidungen u n d M a ß n a h m e n den v o n der M e h r u n g seiner F inanzen gewiß n icht 

p ro f i t i e r enden städtischen Behörden anzuver t rauen . 1 4 6 E r muß te v i e l m e h r e in na ­

türl iches Interesse an a l l en De ta i l s der V e r a n l a g u n g haben, das i m F a l l des telmessi-

schen χε ιρωνάξ ιον d a z u füh r t e , daß der K ö n i g u n d n ich t die S t ad t i n l e tz te r I n s t a n z 

Xanthippos auch noch eine Alternat ive zu der Überweisung an Medeios ε'ις τ ά Ιατρ ικά 
angeboten: γροα|)ηις Τκεσίωι διορθώσασθαι ήμϊν από των ένηροσίων. Ganz durchschaubar 
ist diese Anweisung w o h l nicht, aber die ένηρόσια, die Hikesios, vermutlich ein ptolemäi-
scher Funktionär i n Kar ien (vgl . Prosop. Ptolem. V I 16405) verwaltet, müssen Bodenpacht­
gelder sein wie die ένηρόσια i n den delischen Abrechnungen, deren Synonym dort μισθώ­
ματα ist (dazu T H . H O M O L L E , B C H 14, 1890, 421 f.; E. SCHULHOF, B C H 32, 1908, 453 f. 
V g l . auch die Belege aus Rhodos und Thessalien i m Greek-English Lexicon von L I D D E L L -
S C O T T - J O N E S , s. ν . έναράτιον, sowie die Grabstiftung Τ Α Μ I I 1037 aus dem lykischen 
Olympos, wo W I L H E L M , Symb. Osl. 26, 1948, 89 f., das W o r t i n der Form ένηρέσιν ent­
deckt hat). I n den ägyptischen Papyri kommt anscheinend sonst der Begriff gar nicht vor, 
w o h l aber begegnet er i n der mi t dem Papyrus ungefähr gleichzeitigen Kults t i f tung des 
Poseidonios (SIG 3 1044, vg l . SOKOLOWSKI , am A n m . 102 a. O. 72) aus Halikarnassos. Neben 
verschiedenen Grundstücken soll der Finanzierung auch τοϋ έν Ταράμπτωι ένηροσ'ιου το 
ήμισυ dienen (Ζ. 15 ff. - die Inschrift aus Olympos ist eine genaue Parallele hierzu). Für den 
Fal l , daß der zu bestellende Priester die ihm zugedachten Nutzungsrechte an diesen Stif­
tungen nicht wahrnimmt, w i r d Verpachtung der Grundstücke und des τέμενος angeordnet, 
und die von der Familie bestellten έπιμήνιοι sollen dann, κ α ι το μίσθωμα κ α ι τό ένηρόσιον 
κομιζόμενοι, die geplanten Opfer finanzieren (Ζ. 23 ff.). Die zweite Stelle erklärt die erste 
und zeigt, daß es sich hier beim ένηρόσιον nicht um «ius arandi agri» ( D I T T E N B E R G E R im 
Kommentar der Sylloge), sondern ebenfalls um Einkünfte von einem Grundstück handelt, 
das, wie R. D A R E S T E - Β . H A U S S O U L L I E R - T H . R E I N A C H (Recueil des inscriptions juridiques 
grecques I I 1, 1898, 129-133) mi t Recht vermuten, «terre sacree», eben das Z. 29 erwähnte 
τέμενος, war. Es liegt somit der Verdacht nahe, auch mi t den ένηρόσια habe sich die ptole-
mäische Verwal tung in Kar ien einer bodenständigen, vielleicht sogar aus sakralem Grund­
besitz gespeisten Einnahmequelle bemächtigt. 

145 A . O. 113-124. 
146 V g l . die sehr treffenden Bemerkungen B A G N A L L S (besonders a. O. 102) über die enge 

Verflechtung von städtischer Verwal tung und ihrer Kont ro l le durch die Funktionäre des 
Königs. 
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darüber entschied, wer die Funktion der städtischen όροφυλακία zu übernehmen und 
was ein Metöke an die Stadt zu zahlen hatte; staatsrechtliche Theorien haben den 
König nicht daran gehindert, diese Konsequenz zu ziehen. 

Das Fragment aus Telmessos ist nicht das erste Indiz königlichen Eingreifens 
in städtische <Selbst>verwaltung. Gerade für das ptolemäische Karien ist eine sehr 
genaue Überwachung der städtischen Finanzen durch die königliche Regierung 
bekannt.147 So konnte Halikarnassos nicht einmal die Renovierung des Gymnasion 
für die Neoi und die zur Finanzierung dieses Projektes nötige Aufforderung zu 
Spenden und zur Gewährung zinsloser Darlehen in die Wege leiten, ohne vorher 
durch eine Gesandtschaft nach Ägypten die Genehmigung des Monarchen hierfür 
einzuholen.148 Theopropos verklagte die ταμίαι von Kalynda vor ptolemäischen 
Funktionären auf Bezahlung eines ihm von der Stadt geschuldeten Betrages, und 
die Sache wurde schließlich aufgrund einer Anweisung des Dioiketen Apollonios an 
die Stadt und die königlichen Beamten bereinigt.149 Für die städtische Autonomie 
war dabei die vielleicht nur moderne Problemstellung, ob es sich hier um ordentliche 
Rechtsprechung oder «Sondergerichtsbarkeit» handelt, zumindest faktisch ziemlich 
belanglos, und ähnliches gil t wohl für die Affäre des Halikarnassiers Pankris,150 

der mit H i l f e eines Epikydes, von dem man nicht sicher weiß, ob er städtischer oder 
königlicher Funktionär war,151 in Halikarnassos νομοφύλαξ werden wollte. Epi­
kydes hatte die Entscheidung darüber dem Dioiketen Apollonios anheimgestellt, 
und der Verfasser des Briefes, der uns über den Vorgang informiert, hat versucht, 
die Ambitionen des Pankris dadurch zu hintertreiben, daß er ihn bei Zenon, dem 
persönlichen Vertrauten des Apollonios, als Intriganten und Verleumder des D i o i ­
keten hinstellte. Auch hier ist nicht klar, ob die königliche Verwaltung sich bei der 
Besetzung der Nomophylakie in Halikarnassos grundsätzlich ein Mitspracherecht 
ausbedungen hatte, wie es gerade bei diesem A m t in anderen hellenistischen M o n -

147 Im Folgenden werden in aller Kürze nur einige Aspekte aus dem Material hervor­
gehoben, das schon ROSTOVTZEFF, Social and Economic History of the Hellenistic World2, 
1953, 334 f., und Η . BENGTSON, Die Strategie in der hellenistischen Zeit I I I , 1952, 174-177, 
in diesem Sinne beurteilt haben und das BAGNALL in dem Karienkapitel seines Budies kürz­
lich wieder zusammengestellt und eingehend besprochen hat (a. O. 89-102). 

148 WILHELM, JÖAI 11,1908,56-58. Die Behandlung des Dokumentes durch HEUSS 
(a. O. 130 f.) verdreht dessen Aussage und erzwingt seine Anpassung an eine vorgefaßte 
Theorie, die eben durch das Dokument in Frage gestellt wird. 

149 P. Cair. Zen. 59341 a, dazu die Chiron 7, 1977, 57 f. genannte Literatur. 
150 P. Cair. Zen. 59037. 
151 EDGAR (Kommentar zur Edition) und BAGNALL (a. O. 96) halten ihn für einen städti­

schen Funktionär, und auch die Herausgeber der Prosop. Ptolem. haben sich, wenn auch mit 
Fragezeichen, EDGARS Interpretation angeschlossen (Nr. 16378). Die Rolle, die Epikydes in 
P. Cair. Zen. 59036 Z. 24-27 spielt, ist aber keineswegs eindeutig dem Bereich der städti­
schen Verwaltung von Halikarnassos zuzuweisen, so daß nicht ausgeschlossen werden kann, 
daß bereits mit Epikydes ein am Ort tätiger ptolemäischer Funktionär sich mit der Beset­
zung eines Polisamtes befaßte. 
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archien der Fall gewesen sein könnte,152 oder ob es sich um persönliche Intrigen 
gehandelt hat.153 Auch diese Unterscheidung ist vielleicht anachronistisch, und das 
Wesentliche ist, daß die königlichen Funktionäre mi t aller Selbstverständlichkeit 
eingegriffen haben, wenn ihnen in einer Stadt eine Beamtenwahl nicht im Sinne 
ihres Her rn oder ihrer selbst zu laufen schien, und daß auch die Untertanen mi t 
solchen Eingriffen selbstverständlich gerechnet haben. 

Es soll hier nicht weiter i n das große Thema der von Fall zu Fall außerordent­
lich variablen und mehr von politischen Gesichtspunkten als von formal juristischen 
Prinzipien geprägten Beziehungen zwischen Städten und Königen in hellenistischer 
Zeit eingedrungen werden. N u r an die Verhandlungen zwischen Iasos und Ptole-
maios L , über die eine Inschrift vor wenigen Jahren Auskunft gegeben hat,154 sei 
noch einmal erinnert. Eine Gesandtschaft der Stadt hatte mit einem hohen ptolemäi-
schen Funktionär, Aristobulos, über die Gestaltung ihrer finanziellen Verbindlich­
keiten gegenüber dem König verhandelt und erreicht, daß Aristobulos und ein 
weiterer Funktionär, Asklepiodotos, die getroffenen Vereinbarungen beeidigten: 
διαφυλάξω την έλευθερίαν και την αύτονομίαν τώι δήμωι τών Ίασέων, τάς δε προσ­
όδους έάσω Ίασεΐς λαμβάνειν της πόλεως πάσας και τους λιμένας, σύνταξιν δε φέρειν 
αυτούς ην αν ό βασιλεύς συντάξηι. Eine Verpflichtung zu einer pauschalen K o n t r i ­
bution, einer σύνταξις, hat sich danach mi t dem hier in einer authentischen Inter­
pretation vor uns tretenden Gedanken städtischer Autonomie155 also vereinbaren 

152 In Pergamon war Menogenes, συγγενής βασιλέως Εϋμένου, unter Eumenes I I . 
Nomophylax (OGI 290), später ist er unter diesem und unter Attalos I I . ό έπι των πραγ­
μάτων und Mitglied des Kronrates gewesen (vgl. etwa J. HOPP, Unters, zur Geschichte 
der letzten Attaliden, 1977, 98 f.). C H . HABICHT scheint königliche Einflußnahme auf die 
Besetzung der Nomophylakie und Verwendung dieses Amtes zur Kontrolle der städtischen 
Politik auch für andere Residenzstädte, Demetrias, Kassandreia, Alexandreia, anzunehmen, 
wie aus einem Hinweis von MÜLLER (am Anm. 97 a. O. 79) hervorgeht. MÜLLERS Erkennt­
nisse über das zum selben Zweck von Lysimachos in Milet zwisdien 287 und 283 eingeführte 
und mit dem Vorsitz in Rat und Volksversammlung betraute Kollegium der έπιστάται 
(a. Ο. 59-83) sind auch für das Verständnis der Verhältnisse in den Städten des ptolemäi-
schen Karien und Lykien von grundsätzlicher Wichtigkeit, wenngleich man die politischen 
und administrativen Mechanismen, mit denen der König Zusammensetzung und Amtsfüh­
rung dieses Gremiums beeinflußt hat, leider viel schlechter kennt als die, mit denen Anti -
gonos Gonatas seinen Einfluß auf die Besetzung des athenischen Strategenamtes nach dem 
Chremonideischen Krieg sicherte: 'Απολλόδωρος κατασταθείς στρατηγός ύπό τε τοϋ 
βασιλέως 'Αντιγόνου και ύπό τοϋ δήμου χειροτονηθείς έπι την χώραν τήν παραλ'ιαν 
(POUILLOUX, La forteresse de Rhamnonte, 1954, 118 ff. Nr. 7, vgl. BENGTSON, a. O. I I , 
1944, 374-379, und L. MORETTI, Iscrizioni storiche ellenistiche I , 1967, Nr. 22 mit weite­
ren Hinweisen). 

153 So BAGNALL, a. O. 97. 
154 G. PUGLIESE CARATELLI, ASAA 45-46, 1967-1968, 437 ff. Nr. 1 mit der Chiron 7, 

1977, 51 f. Anm. 46 genannten Literatur. 
155 Zu der modernen Diskussion um αυτονομία und ελευθερία vgl. jetzt den Versuch 

einer Zusammenfassung von W. ORTH, Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit, 
1977,3-6. Von «gegenseitiger Täuschung», die ORTH (a. O. 186 f.) «als charakteristisches 
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lassen, ganz entschieden nicht aber die d i r e k t e Beschlagnahmung auch n u r einzelner 

städtischer πρόσοδοι durch den Kön ig , 1 " ' 6 w e i l sie neben dem f inanz ie l l en N a c h t e i l , 

den die K o n t r i b u t i o n j a genauso f ü r die S t ad t hat te , eben n o t w e n d i g auch z u 

w e i t e r e n E i n g r i f f e n i n die städtische V e r w a l t u n g führ t e , w i e w i r sie i n d e m F r a g ­

m e n t aus Telmessos beobachten k ö n n e n , das uns die S i t u a t i o n einer hellenistischen 

S tad t ohne A u t o n o m i e w o h l noch anschaulicher v o r A u g e n geführ t hä t te , w e n n es 

vo l l s t änd ige r e rha l t en geblieben w ä r e . 

Element der Stadt-Herrscher-Beziehungen dieser Zeit» verstanden wissen möchte, kann 
aber jedenfalls in der Dokumentat ion aus lasos keine Rede sein. - A u f den Beschluß der 
Plataseis in I . Labraunda 42 (Πιξοοδάρου ξαιτραπεύοντος, also in die Jahre 341-334, 
datiert) als ein vorhellenistisches Zeugnis für Vereinbarkeit von Autonomie und könig­
licher Kontributionsforderung ( im Gegensatz zu königlichen Einzelsteuern: βασιλικά τέλη) 
hat I . H A H N , K l i o 60, 1978, 12-16, t ro tz sonst teilweise ungenauer Interpretat ion mi t 
Recht hingewiesen. 

156 Der Status von lasos scheint sich übrigens schon sehr bald verschlechtert zu haben: 
Z u der Serie frühhellenistischer Ehrendekrete von der Agora von lasos (L . R O B E R T , C o l ­
lection Froehner I , Inscriptions grecques, 1936, S. 73-77) gehört eine Reihe von Dokumen­
ten ( C I G 2673 b, 2675 a, 2676, 2677a; M I C H E L 463; A S A A 45-46, 1967-1968, 453 f. N r . 3 
und 5; 47-48, 1969-1970, 378 ff. N r . 5 c), i n denen ατέλεια nur mi t der Einschränkung 
(πάντων) ων ή πόλις κυρία εστίν verliehen ist; schon einer der ersten beiden Ptolemäer 
hatte also doch auch in lasos städtische πρόσοδοι in Beschlag genommen und damit die i n 
den Verhandlungen mi t Aristobulos noch gewahrte Autonomie der Stadt geschmälert. 
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